
Elterninfo 
 für gewählte Elternvertreterinnen und Elternvertreter

W I S S E N S W E RT E S  F Ü R  E LT E R N

Schuljahr 2008/2009





3

Sie haben sich bereit erklärt, die Elternarbeit in unseren 

Schulen aktiv mitzutragen. Dafür danke ich Ihnen sehr.

Erziehungspartnerschaft und Elternmitwirkung sind 

unverzichtbar für die Arbeit jeder Schule. Darin drückt 

sich die gemeinsame Verantwortung von Elternhaus 

und Schule für die nächste Generation aus. So ver-

schieden im Einzelnen die Auffassungen über Bildung 

und Erziehung auch sein mögen, so notwendig ist doch 

der pädagogische Grundkonsens zwischen Elternhaus 

und Schule darüber, dass diese Aufgaben zum Wohl 

der Kinder und Jugendlichen gemeinsam erfüllt wer-

den müssen. Schule steht dabei mehr denn je unter 

öffentlicher Beobachtung. Von ihr wird viel erwartet. 

Deshalb braucht sie gesellschaftliche Unterstützung 

– ideell und materiell. Der Erfolg schulischen Lernens 

hängt nicht zuletzt davon ab, dass Lernen und Leistung 

in unserer Gesellschaft, also auch in den Elternhäusern, 

einen guten Namen haben.

Mit unserem Maßnahmenpaket „Qualitätsoffensive 

Bildung“ setzen wir ein klares Zeichen für eine auch 

künftig sehr gute schulische Bildung in unserem Land. 

Schwerpunkte unserer Offensive bilden insbesondere 

die schrittweise Senkung des Klassenteilers, die Stär-

kung der Schulen in ihrer Selbstständigkeit sowie die 

qualitative Stärkung der Hauptschulen. Zu den weite-

ren Maßnahmen zählen unter anderem die qualitative 

Verbesserung der frühkindlichen Bildung sowie die 

Sicherung der Betreuungsqualität an Ganztagsschulen. 

Ich bitte Sie, mit den Lehrerinnen und Lehrern an 

unseren Schulen zusammenzuarbeiten und die „Quali-

tätsoffensive Bildung“ auch durch ihre Mitwirkung zu 

unterstützen.

Diese Broschüre soll Ihnen eine kleine Hilfe für Ihre 

Elternarbeit sein. Sie informiert über den rechtlichen 

Rahmen der Mitwirkung, der Ihnen als Eltern Ein-

flussnahme ermöglicht und der an jeder Schule mit 

Leben erfüllt werden muss. Erfolgreiche Elternarbeit 

ist geprägt von Offenheit und Vertrauen im Verhältnis 

zwischen den Eltern und den in der Schule wirkenden 

Pädagoginnen und Pädagogen.

Allen Eltern, die in den Klassenpflegschaften, Eltern-

beiräten oder in anderen Formen ehrenamtlicher Arbeit 

zum Gelingen des schulischen Bildungs- und Erzie-

hungsauftrags beitragen, danke ich sehr herzlich für ihr 

Engagement. Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, auch für 

Ihre zukünftige Arbeit alles Gute.

Ihr

Helmut Rau MdL
Minister für Kultus, Jugend und Sport
des Landes Baden-Württemberg

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

LIEBE ELTERN,

Elterninfo
VORWORT DES MINISTERS
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Elternmitwirkung 

ENGAGEMENT AUF ALLEN EBENEN

Die Verantwortung für die Erziehung und Bildung der 

Jugend liegt bei den Erwachsenen – den Eltern und 

der Schule. Beide sind selbstständige Partner, gemein-

sam können sie für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

sorgen. 

Ihr Erziehungsrecht als Eltern ist verfassungsrechtlich 

gewährleistet (Art. 6 Grundgesetz [GG], Art. 15 Abs. 3 

Landesverfassung [LV]). Daneben ist ein kollektives El-

ternrecht festgeschrieben, das heißt, Sie können durch 

gewählte Vertreterinnen und Vertreter an der Gestal-

tung des Lebens und der Arbeit der Schule mitwirken 

(Art. 17 Abs. 4 LV). Dies ist Ihre Möglichkeit, Einfluss 

zu nehmen auf das Miteinander von Kind und Schule. 

Einen eigenständigen Erziehungsauftrag nimmt auch 

die Schule wahr, der nicht vom Elternrecht abgeleitet 

ist, sondern ihm gleichrangig gegenübersteht (Art. 7 

Abs. 1 GG).

Elternhaus und Schule pflegen nach diesen von der 

Verfassung festgehaltenen Grundsätzen ihre Erzie-

hungsgemeinschaft. 

So können betroffene Eltern Probleme ihrer Kinder 

mit den Lehrerinnen und Lehrern besprechen und 

gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Wenn 

eine Einigung nicht gelingt, stellt sich die rechtliche 

Frage: Wer entscheidet – die Eltern oder die Schule?

Das Schulgesetz gibt auf solche Fragen sehr differen-

zierte Antworten. Im Heft finden Sie ab Seite 19 einen 

Überblick zu den Gesetzespunkten. 

Als Eltern entscheiden Sie in vielen Fällen allein. Zum 

Beispiel können Sie festlegen, ob Ihr Kind auf eine 

Privatschule gehen soll, ob es trotz einer Gymnasial-

empfehlung besser doch die Realschule besucht oder 

ob es mit ins Schullandheim fährt.

In anderen Situationen entscheidet die Schule, braucht 

dafür aber einen Antrag oder das Einverständnis der 

Eltern, zum Beispiel wenn ein Kind zurückgestellt 

oder beurlaubt werden soll, obwohl es die Grundschu-

le bereits besucht.

Über Maßnahmen wie die des Klassenausgleichs  

(§ 88 Abs. 4 Schulgesetz [SchG]) oder über Erzie-

hungs- und Ordnungsmaßnahmen (§ 90 SchG) kann 

die Schule auch ohne Ihr Einverständnis entscheiden, 

da sie einen selbstständigen Erziehungs- und Bildungs-

auftrag wahrnimmt. Sie ist aber genauso verpflichtet, 

vor der Entscheidung mit Ihnen zu sprechen und Sie 

anzuhören. 

In solchen Fällen ist Ihr individuelles Erziehungsrecht 

betroffen. Hiervon zu unterscheiden ist das kollektive 

Mitwirkungsrecht, das sich von der Klassenebene bis 

auf die Ebene des Kultusministeriums erstreckt.

Die Broschüre „Elterninfo für gewählte Elternvertrete-

rinnen und Elternvertreter“ gibt Ihnen nützliche Hin-

weise zur Elternmitwirkung.

Elterninfo
ELTERNMITWIRKUNG
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ELTERNMITWIRKUNG

TIPPS ZUR MITWIRKUNG

ELTERNBEGRIFF

Eltern sind in aller Regel die Personensorgeberechtig-

ten. Leben die Schülerinnen und Schüler bei Pflege-

eltern oder nahen Angehörigen, gelten diese gemäß  

§ 1 Elternbeiratsverordnung als Eltern, andernfalls 

gäbe es in solchen Fällen keine elterlichen Partner für 

die Schulen. Neben dem Begriff „Eltern“ wird zum 

Beispiel bei Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

(§ 90 Schulgesetz) das Wort „Erziehungsberechtigte“ 

gebraucht. In diesen Situationen sind die Personen ge-

fordert, denen nach dem Familienrecht das Personen-

sorgerecht zusteht.

VOLLJÄHRIGKEIT VON SCHÜLERINNEN  

UND SCHÜLERN

Auch wenn Schülerinnen und Schüler volljährig ge-

worden sind, bleibt das kollektive Mitwirkungsrecht 

ihrer Eltern erhalten (§ 55 Abs. 3 SchG).

EINZELFÄLLE

In Einzelfällen können Sie als Elternvertretung einge-

setzt werden, wenn die betroffenen Eltern zustimmen 

(§ 55 Abs. 4 SchG). Falls durch die Probleme einzelner 

Schülerinnen und Schüler Veränderungen im menschli-

chen Umgang in der Klasse oder in Schulgemeinschaf-

ten auftreten, ist es außerdem möglich, die Situation in 

Elternvertretungen zur Sprache zu bringen. 

ELTERNKASSE

Der Elternbeirat kann in den Schulen für seine Zwecke 

Sammlungen durchführen. Daneben können Einnah-

men aus den Erlösen von Schulfesten aufgenommen 

werden. Die geordnete Kassenführung sollte aber 

per Geschäftsordnung abgesichert werden (siehe § 28  

Nr. 9 Elternbeiratsverordnung).

KOSTEN

Die notwendigen Kosten des Elternbeirats (vor allem 

für Porto und Briefpapier) gehören zu den sächlichen 

Schulkosten, für die der Schulträger aufkommt.

POST

Die Schulleitung ist verpflichtet, Post an Elternver-

treterinnen und -vertreter weiterzuleiten. Allerdings 

kann dies nicht für Drucksachen, Postwurfsendungen, 

Reklame und Ähnliches gelten. Zweifelsfälle sollten 

vor Ort besprochen werden. Die Post der Elternvertre-

terinnen und Elternvertreter an die Eltern wird nach 

dem haushaltsrechtlichen Grundsatz der Sparsamkeit 

üblicherweise den Schülerinnen und Schülern mitge-

geben.

RECHTLICHE FRAGEN

In rechtlichen Fragen können Sie die Juristinnen oder 

Juristen der Regierungspräsidien um Rat bitten.

SCHULAUFSICHT

Suchen Sie bei eventuellen Unstimmigkeiten das Ge-

spräch mit den Fachlehrkräften, der Klassenlehrerin 

oder dem Klassenlehrer oder der Schulleitung. Darü-

ber hinaus sind für Grund-, Haupt-, Real- und Sonder-

schulen die unteren Schulaufsichtsbehörden, für Gym-

nasien und berufliche Schulen die Regierungspräsidien 

zuständig (siehe Seite 46 bis 48).

SCHULVERBUND

Der Verbund von Schularten (§ 16 SchG) ist rechtlich 

eine Schule mit nur einem Elternbeirat. Die Geschäfts-

ordnung des Elternbeirats kann aber schulartbezogene 

Ausschüsse vorsehen oder die für die Beschlussfä-

higkeit erforderliche Zahl anwesender Mitglieder bei 

Tagesordnungspunkten (ausschließlich eine Schulart 

betreffend) herabsetzen.

VERSICHERUNGSSCHUTZ

Als Elternvertretung üben Sie ein öffentliches Ehren-

amt aus. Hierbei sind Sie nach dem Sozialgesetzbuch 

gesetzlich unfallversichert, ebenso wie die Eltern, die 

von der Schule zur Unterstützung einer Diensthand-

lung herangezogen werden. Dies betrifft Fälle, in de-

nen Eltern bei der Aufsicht helfen, zum Beispiel beim 

Schwimmen oder im Schullandheim, oder in denen El-

tern auf Bitten von Schulleitung und Schulträgern das 

Klassenzimmer ihrer Kinder selbst renovieren.
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Elternabend

TIPPS ZUR VORBEREITUNG

Der Elternabend – im baden-württembergischen Schul-

gesetz zu „Klassenpflegschaft“ umgetauft – ist das 

Herzstück der Elternbeteiligung an der Schule. Auch 

alle Mitglieder der Elternbeiräte bis hinauf zum Lan-

deselternbeirat haben irgendwann einmal ihre „zweite 

Schullaufbahn“ bei einem Elternabend im Klassenzim-

mer ihres Kindes begonnen – auf einem oft viel zu 

kleinen Stühlchen hockend. Im nachfolgenden Text 

sind die wichtigsten Regeln für die Elternmitwirkung 

auf Klassenebene und die Wahl der Klassenelternver-

treterinnen und Klassenelternvertreter zusammenge-

fasst:

Spätestens sechs Wochen nach Unterrichtsbeginn tref-

fen sich die Eltern der Schülerinnen und Schüler einer 

Klasse, von der Klassenelternvertretung des letzten 

Schuljahres eingeladen, zu einer ersten Versammlung. 

Der Termin sollte vorher mit der Klassenlehrerin oder 

dem Klassenlehrer abgesprochen werden. Beim El-

ternabend werden Themen besprochen, die die ganze 

Klasse berühren, um nach § 56 SchG die engen Verbin-

dungen zwischen Eltern und Schule zu pflegen. Wich-

tigster Punkt ist dabei die Wahl des/der Klasseneltern-

vertreter/in und dessen/deren Stellvertreter/in (§ 57 

Abs. 3 SchG und Teil 3 der Elternbeiratsverordnung 

§ 14). Beachten Sie, dass in der Regel nur die Eltern 

wahlberechtigt sind, die das Sorgerecht haben (siehe 

Seite 5 „Elternbegriff“). 

BESTIMMUNGEN ZUR WAHL

Gewählt wird in offener Abstimmung durch Hand-

zeichen. Es genügt der Wunsch eines Elternteils, um 

die Wahl geheim erfolgen zu lassen (siehe Elternbei-

ratsverordnung § 18). Jede(r) der anwesenden Mütter 

und Väter hat je eine Stimme – gleichgültig, wie viele 

Kinder die Klasse besuchen. Nicht anwesende Eltern 

können ihr Stimmrecht nicht übertragen. Gewählt ist, 

wer die meisten Stimmen erreicht – es genügt also die 

einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

das Los. Allerdings kann der Elternbeirat dies durch 

Wahlordnung anders regeln (siehe Elternbeiratsver-

ordnung § 20).

AUFGABEN

Sie werden als Klassenelternvertretung mit Ihrer Stell-

vertreterin oder Ihrem Stellvertreter jeweils für ein 

Jahr gewählt, falls nicht durch Wahlordnung die Amts-

zeit um ein oder zwei Schuljahre verlängert wird, und 

können in nicht mehr als einer Klasse derselben Schu-

le Elternvertretung sein. Eine Wiederwahl ist möglich.

Als Vorsitzende oder Vorsitzender berufen Sie die 

Klassenpflegschaft nach § 8 Absatz 2 Elternbeiratsver-

ordnung ein, wenn es der Förderung der Erziehungs-

arbeit in der Klasse dienlich erscheint, mindestens 

jedoch einmal im Schulhalbjahr. Eine Sitzung der Klas-

senpflegschaft ist außerdem einzuberufen, wenn ein 

Viertel der Eltern, die Klassenlehrerin oder der Klas-

senlehrer, die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie 

die Elternbeiratsvorsitzenden darum nachsuchen.

Elterninfo
ELTERNABEND
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Stimmen Sie sich gemeinsam mit der Klassenlehrerin 

oder dem Klassenlehrer ab, wenn Sie bei geeigneten 

Tagesordnungspunkten auch die Schülervertreterin 

oder den Schülervertreter teilnehmen lassen möchten.

Bei Problemen einzelner Kinder ist ein persönliches 

Gespräch zwischen den betroffenen Eltern und der 

Lehrerin oder dem Lehrer die beste Beratung. 

Versuchen Sie beim Elternabend möglichst viele Eltern 

zu erreichen. Es soll keineswegs eine Pflichtübung sein, 

deren Ende Eltern, Lehrerinnen und Lehrer herbeiseh-

nen, um dann fluchtartig die Schule zu verlassen. Zur in-

teressanten Gestaltung können Sie sich nach den in § 56 

SchG aufgezählten Themen richten oder andere wählen:

•  Entwicklungs- und Leistungsstandard der Klasse, 

Fragen der Disziplin, Verfahren und Maßstäbe der 

Leistungsbeurteilung (Notenbildung), Klassen-

arbeiten;

•  Stundenplan, Nachmittagsunterricht, Arbeitsge-

meinschaften, Kurse;

•  Hausaufgaben, Prüfungs- und Versetzungsrege-

lungen, Lernmittel (zum Beispiel Schulbücher, 

Taschenrechner) und deren Kosten;

•  Schülerbeförderung (Schulbusprobleme), Schul-

landheimaufenthalte, Ausflüge, Wanderungen, 

Betriebsbesichtigungen;

•  Förderung der Schülermitverantwortung der 

Klasse;

•  Familien- und Geschlechtserziehung in  

der Schule;

•  Beschlüsse der Klassenkonferenz, der Schulkon-

ferenz, des Elternbeirats und des Schülerrats.

•  Wie ist das Übergangsverfahren von der Grund-

schule auf die weiterführenden Schulen geregelt?

•  Welche Möglichkeiten bieten der Hauptschul-

abschluss, der mittlere Bildungsabschluss, der 

Realschulabschluss, das Abitur für den weiteren 

Bildungsweg meines Kindes?

•  Was bedeuten der Wahlpflichtunterricht und 

die Arbeitsgemeinschaften für die Arbeit in der 

Realschule?

• Welche Kriterien sind bei der individuellen 

Gestaltung der Kursstufe in der gymnasialen 

Oberstufe zu beachten?

•  Welche Möglichkeiten gibt es, wenn mein Kind 

besonders begabt ist?

•  Was bedeutet Sonderschulbedürftigkeit?

•  Wo bekomme ich Hilfe, wenn mein Kind das 

Klassenziel nicht erreicht hat?

•  Welche Maßnahmen führt die Schule zur AIDS-

Aufklärung durch?

•  Wie werden in unseren Schulen die deutschen 

und ausländischen Schülerinnen oder Schüler 

gemeinsam betreut?

•  Welche weiterführenden Bildungsabschlüsse 

können im beruflichen Schulwesen vermittelt 

werden?

•  Suchtprävention;

•  Medienerziehung.

ELTERNABEND
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EIN PAAR PRAKTISCHE RATSCHLÄGE 
ZUM ELTERNABEND

ERSTER SCHRITT: VORBEREITUNG 
Eine rechtzeitige und gute Vorbereitung ist mindestens 

der halbe Erfolg für den Elternabend. Eine Themen-

liste können Sie sich auch unter Mitwirkung anderer 

Eltern und der Lehrerin oder des Lehrers überlegen. 

Treffen Sie sich doch mit ihnen zu einer Vorbespre-

chung der Klassenpflegschaftssitzung. Thematisch vor-

bereitete Lehrkräfte können den Eltern sehr viel besser 

Rede und Antwort stehen. Mögliche Themen sind auf  

Seite 8 aufgeführt.

Legen Sie zusammen mit der Tagesordnung einen  

Sitzungstermin fest.

Die Elternbeiratsverordnung (§ 8, eventuell § 9 der 

Elternbeiratsverordnung) schreibt vor, dass alle Betei-

ligten rechtzeitig eingeladen werden müssen. Falls die 

Schulkonferenz nichts anderes bestimmt hat, soll die 

Einladung wenigstens eine Woche vor der Sitzung bei 

den Empfängern sein. Berücksichtigen Sie bei der Ter-

minsuche beispielsweise auch das Fernsehprogramm 

und Abendveranstaltungen der örtlichen Vereine: Die 

Übertragung eines attraktiven Fußballspiels im Fern-

sehen oder eine wichtige Besprechung im Verein hält 

viele Eltern vom Besuch der Klassenpflegschaft ab.

Neben der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, 

die immer beim Elternabend anwesend sind, müssen 

auch Fachlehrkräfte teilnehmen, sobald das nach der 

Tagesordnung erforderlich ist (§ 8 der Elternbeiratsver-

ordnung). Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss ein-

geladen werden (§ 6 Abs. 2 Elternbeiratsverordnung).

Bei neu gebildeten Klassen empfiehlt es sich, auch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Elternbeirats 

einzuladen.

Beachten Sie auch, dass es an manchen Schulen üblich 

ist, dass die Klassenpflegschaft für alle Klassen einer 

Klassenstufe mit einem gemeinsamen Teil beginnt, 

und erst danach die Elternabende in verschiedenen 

Räumen stattfinden.

Natürlich ist ein Elternabend zum Beispiel im Neben-

zimmer eines Cafés oder einer Gaststätte angenehmer 

als in der Schule. Bedenken Sie aber, dass die Lehrerin-

nen und Lehrer nur verpflichtet sind, im Schulgebäu-

de an Sitzungen der Klassenpflegschaft teilzunehmen. 

Sprechen Sie dieses Thema ruhig einmal bei einem 

Elternabend an: Wenn es sich einrichten lässt, werden 

die meisten Lehrerinnen und Lehrer sicher auch an Sit-

zungen außerhalb der Schule teilnehmen.

Wenn die Themen, der Termin und der Ort der Sit-

zung festliegen, muss eine Einladung mit folgenden 

Punkten an alle betreffenden Eltern, Lehrerinnen und 

Lehrer geschrieben werden:

1. Wann findet die Veranstaltung statt 

 (Tag, Uhrzeit)?

2. Wo wird getagt?

3. Was soll besprochen werden?

Die Einladung können Sie der Schule geben, die sie 

vervielfältigt und an alle Empfängerinnen und Emp-

fänger weiterleitet. So könnte Ihre Einladung zum  

Elternabend aussehen:

Elterninfo
ELTERNABEND
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U. Stahl                                                                                          Göppingen, den 18. September 2008
Mörikestraße 136
..... Göppingen
Tel.: 4989

An  alle Eltern, Lehrerinnen und Lehrer 
der Klasse 6 a

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren,
zur nächsten Sitzung der Klassenpflegschaft lade ich Sie ein

  auf Donnerstag, den 9. Oktober 2008, 19 Uhr
  in das Klassenzimmer 333.

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
1. Wahl der oder des Vorsitzenden und der Stellvertreterin oder des Stellvertreters.
2. Bericht des Klassenlehrers über den Entwicklungsstand der Klasse.
3. Der Schullandheimaufenthalt unserer Kinder.
4. Der Notendurchschnitt in der ersten Klassenarbeit in Englisch.
5. Verschiedene Fragen an den Klassenlehrer.
6. Verschiedenes.

Die Eltern freuen sich, wenn möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer teilnehmen.
Die Englischlehrerin berichtet zu TOP 4.

Unsere Sitzung soll bis etwa 21 Uhr dauern. Danach wollen wir uns im Café „Kanne“ treffen. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie auch daran teilnehmen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

U. Stahl

Name der Schülerin/des Schülers  
An der nächsten Sitzung der Klassenpflegschaft am 9. Oktober 2008

           nehme ich teil.                                                    kann ich nicht teilnehmen.

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

✁

1  Mehrfertigung an Schulleiter/in, Vorsitzende/n des Elternbeirats, gegebenenfalls an Klassensprecher/in. An Berufs-
schulen, Berufskollegs in Teilzeitunterricht und in entsprechenden Sonderschulen § 59 Schulgesetz berücksichtigen.

ELTERNABEND
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Elterninfo

Es ist gar nicht so einfach, in einem Klassenzimmer güns-

tige Voraussetzungen für den Elternabend herzustellen: 

Die Tische und Stühle sind in den meisten Klassenzim-

mern mit Blick auf die Tafel angeordnet. Leider können 

sich dadurch die Eltern nicht gegenseitig anschauen. 

Besser ist es, die Sitzordnung so zu verändern, dass alle 

miteinander reden können, ohne dass sich jemand um-

drehen muss. 

Sie finden hier noch einmal alle Punkte, die für die Vor-

bereitung einer Klassenpflegschaft wichtig sein können:

KONTROLLLISTE

1.  TAGESORDNUNG FESTLEGEN

•  Sind Wahlen erforderlich?

•  Gibt es ein Schwerpunktthema?

•  Welche Themen haben Eltern und Lehrerinnen 

oder Lehrer vorgeschlagen?

•  Was hat sich seit der letzten Sitzung an der Schule 

und in der Klasse ereignet?

2.  TERMIN FESTLEGEN

•  Erreicht die Einladung die Empfänger wenigstens 

eine Woche vor dem Termin (§ 8 eventuell § 9 

Elternbeiratsverordnung beachten)?

•  Können alle Beteiligten kommen (Stellvertreter/

innen, Lehrer/in fragen)?

•  Ist ein Raum frei (Klassenlehrer/in, Haus- 

meister/in fragen; eventuell Nebenraum eines 

Cafés oder einer Gaststätte belegen)?

•  Ist der Termin günstig (Anreisezeit für auswärtige 

Eltern, Fahrzeiten öffentlicher Verkehrsmittel, 

Fernsehprogramme berücksichtigen)?

3.  EINLADUNGSSCHREIBEN HERAUSGEBEN

• Alle Beteiligten einladen (Eltern, Lehrer/innen 

und eventuell Klassensprecher/in [Schulgesetz  

§ 56 Abs. 3]). An Berufsschulen, Berufskollegs in 

Teilzeitunterricht und entsprechenden Sonder-

schulen SchG § 59 berücksichtigen.

• Allen Betroffenen Bescheid geben (Hausmeis-

ter/in mitteilen, von wann bis wann das Zimmer 

gebraucht wird).

4.  WEITERE VORBEREITUNGEN

• Muss ich mich zu einem Thema noch genauer 

informieren (Betroffene befragen, Vorschriften 

einsehen)?

• Sind Unterlagen notwendig (Liste zum Eintragen 

von Elternadressen vorbereiten)?

• Mit wem kann ich zusammenarbeiten?

• Wer hilft bei der Vorbereitung des Raumes, beim 

Aufräumen am Ende der Veranstaltung?

• Was muss ich zur Sitzung mitnehmen (Papier für 

Wahlen sowie Namensschilder, Informationsma-

terial, Kreide)?

ZWEITER SCHRITT:  
DER ELTERNABEND
Sie als Klassenelternvertretung sind gleichzeitig Vorsit-

zende oder Vorsitzender und leiten die Sitzung.

Das ist gar nicht so schwierig, wenn Sie ein paar Regeln 

beachten:

1. AN DER DISKUSSION SOLLTEN SICH  

MÖGLICHST VIELE BETEILIGEN

Es empfiehlt sich in der Regel, dass Sie in das jeweilige 

Thema kurz einführen. Dann kann darüber eine freie 

und offene Diskussion stattfinden, an der sich mög-

lichst viele Eltern beteiligen sollten. Wenn einige we-

nige sich sehr stark beteiligen, so sollten Sie auch die 

übrigen Eltern bitten, ihre Meinung zu sagen.

2. DIE DISKUSSION MUSS SACHLICH BLEIBEN

Ihre Aufgabe ist es, neutral zu sein. Verzichten Sie 

deshalb darauf, Diskussionsbeiträge zu loben oder zu 

tadeln. Achten Sie darauf, dass niemand einen anderen 

persönlich angreift oder beleidigt. In diesem Fall müss-

ten Sie sofort eingreifen.

3. BEI DER DISKUSSION MUSS EIN „ROTER  

FADEN“ ERKENNBAR SEIN

Fassen Sie ab und zu den Stand der Diskussion zusam-

men. Scheuen Sie sich auch nicht, bei kompliziertem 

Sachverhalt einzelne Punkte an die Tafel zu schreiben. 

Versuchen Sie ein Thema stets durch eine Zusammen-

fassung abzuschließen. Sollte ein Diskussionsbeitrag 

ELTERNABEND
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ELTERNABEND

nicht zum Thema passen, bitten Sie darum, den Bei-

trag an geeigneter Stelle, zum Beispiel beim Tagesord-

nungspunkt „Verschiedenes“ vorzutragen. Ergibt sich 

nach einer Diskussion in einer wichtigen Frage kein 

einheitliches Meinungsbild, so empfiehlt es sich, eine 

Abstimmung herbeizuführen. Dies kann zum Beispiel 

der Fall sein, wenn unter den Eltern strittig ist, ob eine 

Studienfahrt nach Prag oder München führen soll.

Vor einer Abstimmung müssen die einzelnen Stand-

punkte noch einmal deutlich herausgestellt werden. 

Das Abstimmungsverfahren wurde bereits auf Seite 7 

bei der Wahl der Klassenelternvertreterin oder des 

Klassenelternvertreters beschrieben (siehe §§ 7 und 9 

Elternbeiratsverordnung).

4. KEINE DISKUSSION ÜBER EINZELFÄLLE

Die Klassenpflegschaft dient der Aussprache über 

die klasseninterne Lernsituation. Aufgabe der Klas-

senpflegschaft ist es grundsätzlich nicht, problemati-

sche Einzelfälle zu behandeln. Hierzu sind vielmehr 

Elternsprechstunden und Elternsprechtage da. Aller-

dings kann sich das Verhalten einzelner Schülerinnen 

und Schüler derart auf die gesamte Lernsituation der 

Klasse auswirken, dass solche Einzelfälle auch in der 

Klassenpflegschaft zumindest mittelbar angesprochen 

werden können.

DRITTER SCHRITT:  
NACHBEREITUNG 
Notieren Sie sich unmittelbar nach der Klassenpfleg-

schaft, was Ihnen bei der Veranstaltung aufgefallen ist 

und was Sie das nächste Mal eventuell anders machen 

wollen. Das hilft bei der Vorbereitung der nächsten 

Sitzung. Welche Themen sind vorgeschlagen worden? 

Müssen Beschlüsse umgesetzt werden? Falls das der 

Fall ist, sollten Sie möglichst früh die ersten Schritte 

dazu in die Wege leiten.

Es ist nicht vorgeschrieben und nur an wenigen Schu-

len üblich, dass ein Protokoll über den Verlauf der 

Sitzung angefertigt wird. Das Protokoll kann knapp ab-

gefasst sein, es sollte aber wenigstens folgende Punkte 

enthalten: Datum und Uhrzeit der Sitzung, die Tages-

ordnung und die Abstimmungsergebnisse.

An manchen Schulen finden Nachbesprechungen der 

Elternabende in einer Sitzung des Elternbeirats statt, 

bei denen die Schulleiterin oder der Schulleiter anwe-

send ist. Aus diesen Besprechungen können sich An-

regungen für die Schulleitung und für die Arbeit aller 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden ergeben.
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13. Äußern Sie Kritik möglichst in Form von Erwar-

tungen und Wünschen.

14. Entspannen Sie kritische Gesprächsphasen durch 

Humor und positives Umdeuten.

15. Heben Sie Punkte hervor, in welchen Sie mit 

Ihrem Gegenüber übereinstimmen.

16. Finden Sie ein gemeinsames Ziel und lenken Sie 

Ihre Energien darauf.

17. Sammeln Sie mit Ihrem Gesprächspartner 

 Lösungsideen und suchen Sie die beste aus.

18. Fassen Sie die Gesprächsergebnisse zusammen und 

sagen Sie klar, was wer künftig anders macht.

19. Vereinbaren Sie ein Folgegespräch, das der Erfolgs-

kontrolle oder eventuell auch der Behandlung 

weiterer Konfliktpunkte dienen soll.

20. Formulieren Sie einen motivierenden Schlusskom-

mentar und verabschieden Sie ihren Gesprächs-

partner freundlich.

Quelle: Oberschulamt Tübingen (Hrsg.): Konfliktmodera-
tion in der Schule. Tübingen 2001.

Elterninfo
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WIE KÖNNEN KONFLIKTE VERHINDERT WERDEN?

TIPPS FÜR KONFLIKTGESPRÄCHE

1. Sprechen Sie das Problem möglichst früh an.  

Je mehr Zeit Sie verstreichen lassen, desto mehr 

Ärger staut sich auf und desto schwieriger wird die 

Konfliktlösung.

2. Fragen Sie Ihren Gesprächspartner, ob er für 

Sie Zeit hat, oder äußern Sie ganz einfach Ihren 

Wunsch, mit ihm sprechen zu wollen.

3. Führen Sie das Gespräch an einem separaten Ort 

und in ungestörter Atmosphäre.

4. Bringen Sie das Konfliktthema in der Ich-Form 

vor. Sagen Sie, was Sie stört, worüber sie sich 

ärgern, womit sie unzufrieden sind.

5. Tragen Sie Ihre Streitpunkte so vor, dass klar ist, 

was Tatsachen und Vermutungen sind.

6. Lassen Sie Ihrem Gesprächspartner angemessen 

Zeit, seine Sichtweise darzulegen.

7. Hören Sie Ihm aufmerksam zu und versuchen Sie, 

sich in ihn hineinzuversetzen.

8. Verhalten Sie sich höflich und fair. Vermeiden Sie 

Killerbotschaften.

9. Trennen Sie zwischen sachlichen und emotionalen 

Konfliktanteilen.

10. Wiederholen Sie das, was Ihr Gegenüber gesagt 

hat, in eigenen Worten.

11. Stellen Sie konstruktive W-Fragen (Was? Wie? 

Woran? Wer? Wo?).

12. Vermeiden Sie vorschnelle Wertungen und Schluss- 

folgerungen. Bleiben Sie offen für neue Erkennt-

nisse und Gesichtspunkte.
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IN DIESEN GREMIEN KÖNNEN  
ELTERN VERTRETEN SEIN:

ELTERNBEIRAT (§ 57 SCHULGESETZ)

Der Elternbeirat ist die Vertretung der Eltern der Schü-

lerschaft einer Schule.

Spätestens neun Wochen nach Beginn des Schuljah-

res muss sich der Elternbeirat, das sind die gewählten 

Elternvertreterinnen und Elternvertreter der einzelnen 

Klassen und ihre Stellvertreter/innen, konstituiert und 

aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n und einen stell-

vertretende/n Vorsitzende/n gewählt haben.

GESAMTELTERNBEIRAT (§ 58 ABS. 1 SCHULGESETZ)

Gibt es im Verantwortungsbereich eines Schulträgers 

– Gemeinde oder Kreis – mehr als eine Schule, bilden 

die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter der Elternbei-

räte aller Schulen des Schulträgers den Gesamteltern-

beirat. Auch Elternvertreterinnen und Elternvertreter 

von Privatschulen können diesem Gremium als vollbe-

rechtigte Mitglieder beitreten.

LANDESELTERNBEIRAT (§ 60 SCHULGESETZ)

Der Landeselternbeirat ist die gewählte Vertretung der 

Eltern auf Landesebene. Die Mitgliederübersicht des 

Landeselternbeirats finden Sie auf Seite 49.

ÜBERÖRTLICHE ARBEITSKREISE 

(§ 58 ABS. 2 SCHULGESETZ)

Das Kultusministerium, die Regierungspräsidien und 

die unteren Schulaufsichtsbehörden beraten und 

unterstützen diese Arbeitskreise. Finanzielle Mittel 

stehen dafür allerdings nicht zur Verfügung. Die An-

schriften der bestehenden überörtlichen Arbeitskreise 

können beim Landeselternbeirat erfragt werden.

LANDESSCHULBEIRAT (§ 71 SCHULGESETZ)

Der Landesschulbeirat ist im Gegensatz zum Landesel-

ternbeirat ein Forum aller am Schulleben beteiligten 

Gruppen: Das Kultusministerium beruft in den Lan-

desschulbeirat neben Eltern, Lehrerinnen und Lehrern 

auch Schülerinnen und Schüler, Vertreter/innen der 

kommunalen Schulträger, der Kirchen, der Hochschu-

len, Berufsausbilder, Erzieher/innen sowie Vertreter der 

Arbeitgeber und Gewerkschaften. 

BUNDESELTERNRAT

Der Bundeselternrat ist eine Arbeitsgemeinschaft der 

Landeselternvertretungen (Anschrift: Geschäftsstelle 

des Bundeselternrats, Bernauer Str. 100, 16515 Oranien- 

burg). Der Bundeselternrat pflegt durch seine Dele-

gierten auch Beziehungen zu Elternorganisationen in 

anderen Staaten.

DAS SCHULLEBEN MITGESTALTEN
Mit den bisher beschriebenen rechtlich geregelten 

Mitwirkungsmöglichkeiten sind freilich die Chancen 

für partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen El-

tern und Schule noch keineswegs erschöpft.

Eine lebendige Schule entsteht nur dann, wenn Eltern, 

Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam den Freiraum nut-

zen, der für die Verwirklichung von Interessen und 

Neigungen in der Schule vorhanden ist. Die Eltern 

haben dabei vielfältige Möglichkeiten, am Schulleben 

mitzuwirken.

Nachfolgend einige Beispiele:

• Herausgabe gemeinsamer Informationsbriefe des  

 Elternbeirats und der Schulleitung an die Eltern;

• Elternmitwirkung an Schulorchestern, Theatern,  

 Schulfesten sowie sportlichen Veranstaltungen;

• „Arbeitskaffee“ – zwanglose Besprechung über  

 wichtige, die Schule betreffende Fragen zwischen  

 Schulleitung, Elternvertretung und eventuell Lehre- 

 rinnen und Lehrern (zwei- bis dreimal pro Jahr);

• Herausgabe einer „Schulzeitung“;

• Mitarbeit bei Projekttagen oder Veranstaltungen  

 mit Eltern im Rahmen von Projekttagen;

• Eltern als Experten im Unterricht (zum Beispiel  

 Berufsvorstellung, Präsentation von Heimatländern

 der ausländischen Schülerinnen und Schüler);

ELTERNABEND
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• Informationsveranstaltungen von Eltern für Eltern  

 (zum Beispiel über die Gefahren von Videofilmen  

 und jugendgefährdenden Computerspielen);

• Diskussionskreise über Fragen der Erziehung;

• gemeinsame Wanderungen, Organisation von Spiel-  

 und Grillnachmittagen;

• Förderung von Schulpartnerschaften;

• Zusammenarbeit von Schule und Verein;

• Zusammenarbeit von Elternbeiräten von Grund- 

 schule und Kindergarten sowie von Grundschule  

 und weiterführenden Schulen.

FÖRDERVEREIN DER SCHULE

An vielen Schulen gibt es einen Förderverein, in dem 

Eltern von Schülerinnen und Schülern, ehemalige 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 

und andere „Förderer“, die an der Schule interessiert 

sind, zusammenarbeiten. 

Die engagierte Mitarbeit von Eltern macht die Exis-

tenz solcher Vereine, die es sich zur Aufgabe gemacht 

haben, die Schule auf vielfältigste Weise zu fördern, oft 

erst möglich.

So können Fördervereine die Schulen beispielsweise 

mit Geräten für den naturwissenschaftlichen Unter-

richt oder mit teuren Musikinstrumenten ausstatten 

und sie stellen Geschirr und Besteck für Feierlichkei-

ten zur Verfügung.

Sie geben finanziell schlechter gestellten Schülerinnen 

und Schülern Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte 

oder Studienfahrten und setzen Preise für besondere 

Leistungen aus, zum Beispiel im Bereich des Sports 

oder der künstlerischen Gestaltung.

Auch kulturelle Angebote wie Dichterlesungen, Kinder-

theater oder Marionettenspiel organisieren die Vereine 

und wirken bei der Gestaltung von Schulfesten mit.

Sie unterstützen aber nicht nur mit materieller Hilfe. 

Im Landkreis Biberach arbeitet zum Beispiel ein „För-

derverein für lernbehinderte Kinder“, der folgende 

Ziele hat:

• Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung;

• Organisation von Begegnungen mit anderen 

 Behinderten und Nichtbehinderten;

• nachschulische, berufsbegleitende Betreuung 

 ehemaliger Schülerinnen und Schüler;

• Beratung und Unterstützung von Eltern behinder-

 ter Kinder;

• Organisation von Vorträgen und Ausstellungen.

Vor allem in Sonderschulen gibt es diese Art von För-

dervereinen nahezu überall.

Der Förderverein ist in der Regel ein eingetragener 

Verein. Falls Sie auch an Ihrer Schule einen Förderver-

ein gründen wollen, können Sie sich von den Regie-

rungspräsidien beraten lassen.

Das Justizministerium gibt eine Broschüre mit Hin- 

weisen zur Vereinsgründung heraus (Schillerplatz 4, 

70173 Stuttgart, www.jum.baden-wuerttemberg.de,  

Tel.: 0711 279-0). Die Satzung eines der Schule zuge-

ordneten Elternvereins sollte mit dem örtlichen Fi-

nanzamt abgestimmt werden, um die Gemeinnützig-

keit juristisch abzusichern. Nur wenn er gemeinnützig 

ist, darf der Elternverein Spendenbescheinigungen 

ausstellen und steuerfreie Einnahmen haben.

NEUE BILDUNGSPLÄNE FÜR EINEN 

NEUEN UNTERRICHT

Alle allgemein bildenden Schulen des Landes erhiel-

ten zum Schuljahr 2004/2005 neue Bildungspläne, die 

in den vergangenen Jahren im Rahmen einer grundle-

genden Reform erarbeitet wurden. Im Internet sind sie 

unter www.kultusportal-bw.de abrufbar.

Baden-Württemberg will mit dieser Reform die All-

gemeinbildung der Schülerinnen und Schüler stärken, 

die pädagogische Selbstständigkeit der Schulen fördern 

und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse schulischer 

Arbeit verbessern. Mit der Einführung der neuen Bil-

dungspläne ist auch eine strukturelle Weiterentwick-

lung in den Schularten verbunden. Die Ausweitung 

des fremdsprachlichen und naturwissenschaftlich-tech-

nischen Unterrichts, die Weiterentwicklung fächer-

übergreifender Lernansätze, ein veränderter Zuschnitt 

Elterninfo
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der Schulfächer durch die Bildung von Fächerverbün-

den und themenorientierten Projekten sowie die Öff-

nung schulischen Lernens bis hinein in die Gemeinde, 

in Unternehmen und Betriebe kennzeichnen unter an-

derem die neue Entwicklung. Alle Elemente erweitern 

das schulische Lernen und Arbeiten.

Die wesentlichsten Neuerungen der neuen Bildungs-

pläne sind:

• Bildungsstandards, die Kompetenzen und Kenntnisse  

 der Schülerinnen und Schüler in bestimmten Abschnit- 

 ten ihrer Schullaufbahn beschreiben; 

• Kerncurricula, die für Fächer und Fächerverbünde etwa  

 zwei Drittel der bisherigen Inhalte festlegen;

• Schulcurricula, die die Schulen zur Ergänzung der   

 Kerncurricula selbst erarbeiten;

• Kontingentstundentafeln, welche die pädagogische  

 Freiheit der Schulen auch in struktureller Hinsicht  

 verstärken sowie

• Evaluation von Unterrichtsergebnissen, die mehr  

 Transparenz schafft und individuelle Förderung 

 ermöglicht. 

Die Arbeit am Schulcurriculum soll zu einer verbes-

serten Zusammenarbeit im Kollegium und mit den 

Eltern führen. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

zwischen Schule und Elternhaus gewinnt in dem Maß 

an Bedeutung, in dem Schulen über schulspezifische 

Akzente nachdenken. 

Die Schulen erhalten über diese Neuerungen Freiräume, 

um eigene Wege zur Umsetzung der neuen Bildungsplä-

ne zu beschreiten. Sie werden Mitwirkende an der Ge-

staltung der Bildungspläne und stehen damit in einer 

neuen Verantwortung. Gemeinsam Wege der inneren 

Schulentwicklung zu finden und zu gehen, stellt sich 

Lehrerschaft und Eltern als wichtige Aufgabe im In-

teresse einer guten Begleitung der Schülerinnen und 

Schüler. Die verpflichtenden Elemente der Kerncurri-

cula und die klar definierten Bildungsstandards müssen 

von den Lehrkräften und Schulen mit Blick auf die sich 

verändernde Welt in einem kontinuierlichen schuli-

schen Entwicklungsprozess von Jahr zu Jahr erweitert 

und vertieft werden. Der Bildungsplan formuliert dazu 

die Grundvoraussetzungen, gibt Ideen, weist Richtun-

gen, zeigt Möglichkeiten auf und schafft Freiräume für die 

Verwirklichung schulischer Entwicklungen. Das Kultus-

ministerium und die Schulverwaltung werden die Schulen 

dabei unterstützen und begleiten.

Die Gesamtlehrerkonferenz entscheidet über die Festle-

gung der schuleigenen Stundentafel im Rahmen der Kon-

tingentstundentafel und über die Entwicklung schuleige-

ner Curricula im Rahmen der jeweiligen Bildungspläne 

nach Anhörung des Elternbeirats und nach Zustimmung 

der Schulkonferenz.

Die Bildungsstandards der allgemein bildenden Schulen 

sind inhaltlich mit den Bildungsplänen der beruflichen 

Schulen abgestimmt. Die Inhalte der berufsbezogenen Fä-

cher werden immer wieder auf den neuesten Stand von 

Wirtschaft und Technik gebracht. In den Bereichen, in de-

nen die Entwicklungen rasch fortschreiten, sind die Lehr-

pläne offen und flexibel gestaltet worden. Der Unterricht 

kann so stets praxisbezogen und aktuell gestaltet werden.

Die Geschäftsführung für die Lehrplanarbeit im berufli-

chen Schulwesen liegt beim Landesinstitut für Schulent-

wicklung in Stuttgart. Informationen hierzu können im In-

ternet unter www.kultusportal-bw.de abgerufen werden.

VERTEILUNG DER KOSTEN

Das öffentliche Schulwesen wird gemeinsam vom Land 

Baden-Württemberg und von den kommunalen Schul-

trägern – das sind die Gemeinden, Städte und Landkreise 

– getragen.

Für den pädagogischen Bereich ist im Wesentlichen das 

Land zuständig; neben der Einstellung und Bezahlung von 

Lehrerinnen und Lehrern werden aber auch Zuschüsse an 

den Bau von Schulen und Sportstätten vergeben. Für den 

eigentlichen Schulbau, die Einrichtung mit Tischen und 

Ähnlichem sowie für Lernmittel sind die kommunalen 

Schulträger verantwortlich. Ferner kommen diese für die 

laufenden sächlichen Schulkosten auf, wie zum Beispiel 

die Unterhaltung der Schulgebäude, die Heizung, die Rei-

nigung und die Bezahlung der Gehälter für das Schul- 

sekretäriat und den Hausmeisterdienst.

Der Schulträger stellt die notwendigen Lernmittel zur 

Verfügung und trägt die Fahrkosten zur Schule oder 

beteiligt sich daran.

Für die Schulkosten und in der Regel die Lernmittel kom-

men Land und Schule auf – Lernmittel, die einen geringen 

Wert haben, wie zum Beispiel Schulhefte und Schreibge-

räte, zahlen die Eltern.

ELTERNABEND
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Erziehungsauftrag
Aus Verfassung und Schulgesetz

Auszug aus dem Grundgesetz

ARTIKEL 6

EHE, FAMILIE, NICHTEHELICHE KINDER
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen 

Schutze der staatlichen Ordnung. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natür-

liche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen ob-

liegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staat-

liche Gemeinschaft.

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten 

dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der 

Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberech-

tigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen 

Gründen zu verwahrlosen drohen.

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die 

Fürsorge der Gemeinschaft. 

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetz-

gebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche 

und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der 

Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

ARTIKEL 7

SCHULWESEN
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht 

des Staates.

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über 

die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu 

bestimmen.

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schu-

len mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordent-

liches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichts-

rechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung 

mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften er-

teilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet 

werden, Religionsunterricht zu erteilen.

(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen 

wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öf-

fentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des 

Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Ge-

nehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen 

in ihren Lernzielen und Einrichtungen sowie in der 

wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht 

hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und 

eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnis-

sen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung 

ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche 

Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn 

die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogi-

sches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erzie-

hungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, 

als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet 

werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser 

Art in der Gemeinde nicht besteht.

(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

(Anmerkung: Die Überschriften sind nicht Teil des 

offiziellen Textes.)

Auszug aus der Verfassung  
des Landes

ARTIKEL 11

RECHT AUF ERZIEHUNG UND  
AUSBILDUNG
(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Her-

kunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner 

Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung.

ARTIKEL 12

ERZIEHUNGSZIEL, TRÄGER DER  
ERZIEHUNG
(1) Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste 

der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller 

Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk 

und Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwort-

lichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu 

freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.

(2) Verantwortliche Träger der Erziehung sind in ihren 

Bereichen die Eltern, der Staat, die Religionsgemein-

schaften, die Gemeinden und die in ihren Bünden ge-

gliederte Jugend.

Elterninfo
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ARTIKEL 13

JUGENDSCHUTZ
Die Jugend ist gegen Ausbeutung und gegen sittliche, 

geistige und körperliche Gefährdung zu schützen. Staat 

und Gemeinden schaffen die erforderlichen Einrich-

tungen. Ihre Aufgaben können auch durch die freie 

Wohlfahrtspflege wahrgenommen werden.

ARTIKEL 14

SCHULPFLICHT, UNTERRICHTS- UND 
LERNMITTELFREIHEIT
(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht.

(2) Unterricht und Lernmittel an den öffentlichen 

Schulen sind unentgeltlich. Die Unentgeltlichkeit wird 

stufenweise verwirklicht ...

(3) ...

ARTIKEL 15

VOLKSSCHULFORMEN;  
ELTERNRECHT
(1) Die öffentlichen Volksschulen (Grund- und Haupt-

schulen) haben die Schulform der christlichen Gemein-

schaftsschule nach den Grundsätzen und Bestimmungen, 

die am 9. Dezember 1951 in Baden für die Simultanschu-

le mit christlichem Charakter gegolten haben.

(2) ...

(3) Das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung 

und Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen, muss bei 

der Gestaltung des Erziehungs- und Schulwesens be-

rücksichtigt werden.

ARTIKEL 16

CHARAKTER DER CHRISTLICHEN  
GEMEINSCHAFTSSCHULE
(1) In christlichen Gemeinschaftsschulen werden die 

Kinder auf der Grundlage christlicher und abendlän-

discher Bildungs- und Kulturwerte erzogen. Der Un-

terricht wird mit Ausnahme des Religionsunterrichts 

gemeinsam erteilt.

(2) Bei der Bestellung der Lehrer an den Volksschulen 

ist auf das religiöse und weltanschauliche Bekenntnis 

der Schüler nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. 

Bekenntnismäßig nicht gebundene Lehrer dürfen je-

doch nicht benachteiligt werden.

(3) Ergeben sich bei der Auslegung des christlichen 

Charakters der Volksschule Zweifelsfragen, so sind sie 

in gemeinsamer Beratung zwischen dem Staat, den Re-

ligionsgemeinschaften, den Lehrern und den Eltern zu 

beheben.

ARTIKEL 17

TOLERANZ, SCHULAUFSICHT,  
BERECHTIGUNGEN, ELTERN- 
MITWIRKUNG
(1) In allen Schulen waltet der Geist der Duldsamkeit 

und der sozialen Ethik.

(2) Die Schulaufsicht wird durch fachlich vorgebilde-

te, hauptamtlich tätige Beamte ausgeübt.

(3) Prüfungen, durch die eine öffentlich anerkannte Be-

rechtigung erworben werden soll, müssen vor staatlichen 

oder staatlich ermächtigten Stellen abgelegt werden.

(4) Die Erziehungsberechtigten wirken durch gewähl-

te Vertreter an der Gestaltung des Lebens und der Ar-

beit der Schule mit. Näheres regelt ein Gesetz.

ARTIKEL 18

RELIGIONSUNTERRICHT
Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schu-

len ordentliches Lehrfach. Er wird nach den Grund-

sätzen der Religionsgemeinschaften und unbeschadet 

des allgemeinen Aufsichtsrechts des Staates von deren 

Beauftragten erteilt und beaufsichtigt. Die Teilnahme 

am Religionsunterricht und an religiösen Schulfeiern 

bleibt der Willenserklärung der Erziehungsberech-

tigten, die Erteilung des Religionsunterrichts der des 

Lehrers überlassen.

ARTIKEL 21

STAATSBÜRGERLICHE ERZIEHUNG
(1) Die Jugend ist in den Schulen zu freien und ver-

antwortungsfreudigen Bürgern zu erziehen und an der 

Gestaltung des Schullebens zu beteiligen.

(2) In allen Schulen ist Gemeinschaftskunde ordent-

liches Lehrfach.

ERZIEHUNGSAUFTRAG
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Auszug aus dem  
Schulgesetz
In der Fassung vom 1. August 1983 

(GBl. S. 397, K. u. U. S. 584), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Änderungsgesetzes vom 8. Januar 2008 

(GBl. S. 12, K. u. U. S. 55).

§ 1 ERZIEHUNGS- UND  
BILDUNGSAUFTRAG DER SCHULE
(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus der 

durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-

land und die Verfassung des Landes Baden-Württem-

berg gesetzten Ordnung, insbesondere dadurch, dass 

jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft oder 

wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Bega-

bung entsprechende Erziehung und Ausbildung hat 

und dass er zur Wahrnehmung von Verantwortung, 

Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft sowie 

in der ihn umgebenden Gemeinschaft vorbereitet wer-

den muss.

(2) Die Schule hat den in der Landesverfassung ver-

ankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag zu verwirk-

lichen. Über die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten hinaus ist die Schule insbesondere 

gehalten, die Schüler in Verantwortung vor Gott, im 

Geiste christlicher Nächstenliebe, zur Menschlichkeit 

und Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Hei-

mat, zur Achtung der Würde und der Überzeugung 

anderer, zu Leistungswillen und Eigenverantwortung 

sowie zu sozialer Bewährung zu erziehen und in der 

Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Begabung zu 

fördern, zur Anerkennung der Wert- und Ordnungs-

vorstellungen der freiheitlich-demokratischen Grund-

ordnung zu erziehen, die im einzelnen eine Auseinan-

dersetzung mit ihnen nicht ausschließt, wobei jedoch 

die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie in 

Grundgesetz und Landesverfassung verankert, nicht 

in Frage gestellt werden darf, auf die Wahrnehmung 

ihrer verfassungsmäßigen staatsbürgerlichen Rechte 

und Pflichten vorzubereiten und die dazu notwendige 

Urteils- und Entscheidungsfähigkeit zu vermitteln, auf 

die Mannigfaltigkeit der Lebensaufgaben und auf die 

Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt mit ihren 

unterschiedlichen Aufgaben und Entwicklungen vor-

zubereiten.

(3) Bei der Erfüllung ihres Auftrags hat die Schule das 

verfassungsmäßige Recht der Eltern, die Erziehung und 

Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen, zu achten und 

die Verantwortung der übrigen Träger der Erziehung 

und Bildung zu berücksichtigen.

(4) Die zur Erfüllung der Aufgaben der Schule erfor-

derlichen Vorschriften und Maßnahmen müssen die-

sen Grundsätzen entsprechen. Dies gilt insbesondere 

für die Gestaltung der Bildungs- und Lehrpläne sowie 

für die Lehrerbildung.

§ 4 SCHULARTEN, SCHULSTUFEN
(1) Die Schularten haben als gleichzuachtende Glie-

der des Schulwesens im Rahmen des gemeinsamen 

Erziehungs- und Bildungsauftrags ihre eigenständige 

Aufgabe. Sie können in Schultypen gegliedert sein. 

Das Kultusministerium kann neue Schultypen durch 

Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Landtags 

bedarf, einrichten.

Schularten sind:

die Grundschule, die Berufsfachschule, die Haupt-

schule, das Berufskolleg, die Realschule, die Berufso-

berschule, das Gymnasium, die Fachschule, das Kolleg, 

die Berufsschule, die Sonderschule.

(2) Die Schulstufen entsprechen der Gliederung der 

Bildungswege in aufeinander bezogene Abschnitte, die 

sich aus dem organisatorischen Aufbau des Schulwesens 

und ihrer Anpassung an die altersgemäße Entwicklung 

der Schüler ergeben; an ihrem Ende ist in der Regel 

nachzuweisen, dass bestimmte Bildungsziele erreicht 

worden sind.

Schulstufen sind

die Primarstufe, 

die Sekundarstufe I mit Orientierungsstufe,

die Sekundarstufe II.

(3) Soweit dies der eigenständige Bildungsauftrag der 

einzelnen Schularten zulässt, sollen, besonders inner-

halb der Schulstufen, die differenzierten Bildungsgän-

ge sowie ihre Abschlüsse aufeinander abgestimmt und 

sachgerechte Übergänge unter den Schularten ermög-

licht werden.
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§ 5 GRUNDSCHULE
Die Grundschule ist die gemeinsame Grundstufe des 

Schulwesens. Sie vermittelt Grundkenntnisse und 

Grundfertigkeiten. Ihr besonderer Auftrag ist gekenn-

zeichnet durch die allmähliche Hinführung der Schü-

ler von den spielerischen Formen zu den schulischen 

Formen des Lernens und Arbeitens. Dazu gehören die 

Entfaltung der verschiedenen Begabungen der Schüler 

in einem gemeinsamen Bildungsgang, die Einübung 

von Verhaltensweisen für das Zusammenleben sowie 

die Förderung der Kräfte des eigenen Gestaltens und 

des schöpferischen Ausdrucks. Die Grundschule um-

fasst vier Schuljahre.

§ 5A GRUNDSCHULFÖRDERKLASSEN
(1) Für Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt 

werden, sollen Förderklassen eingerichtet werden. Sie 

haben die Aufgabe, die zurückgestellten Kinder auf 

den Besuch der Grundschule vorzubereiten.

(2) Die Förderklassen werden an Grundschulen ge-

führt. Der Schulleiter der Grundschule ist zugleich 

Leiter der Förderklasse. Für die Einrichtung gilt § 30 

entsprechend.

(3) Für den Besuch der Grundschulförderklasse kann eine 

Gebühr erhoben werden. Das Kultusministerium regelt 

durch die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 

Finanzministerium die Höhe der Gebühr einschließlich 

Gebührenermäßigungen und das Verfahren des Einzugs. 

§ 24 des Landesgebührengesetzes gilt entsprechend.

§ 6 HAUPTSCHULE
(1) Die Hauptschule vermittelt eine grundlegende all-

gemeine Bildung, die sich an lebensnahen Sachverhal-

ten und Aufgabenstellungen orientiert. Sie fördert im 

besonderen Maße praktische Begabungen, Neigungen 

und Leistungen. In Abstimmung mit beruflichen Schu-

len schafft die Hauptschule die Grundlage für eine Be-

rufsausbildung und für weiterführende, insbesondere 

berufsbezogene schulische Bildungsgänge.

(2) Die Hauptschule baut auf der Grundschule auf, 

umfasst fünf Schuljahre und schließt mit einem Ab-

schlussverfahren (Hauptschulabschluss) ab.

(3) An zentralen Hauptschulen wird ein sechstes 

Schuljahr flächendeckend angeboten, das eine erwei-

terte allgemeine Bildung vermittelt. Es schließt mit ei-

nem Abschlussverfahren ab und vermittelt einen dem 

Realschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand.

(4) Die Schulaufsichtsbehörde kann Schüler, die die 

Voraussetzungen zum Besuch des sechsten Schuljahres 

an der Hauptschule erfüllen, einer bestimmten Haupt-

schule zuweisen, wenn dies aus schulorganisatorischen 

Gründen erforderlich ist.

(5) Für Schüler, deren Hauptschulabschluss gefährdet 

ist, wird im Anschluss an Klasse 8 ein zweijähriger 

Bildungsgang eingeführt, in dem Klasse 9 der Haupt-

schule und das Berufsvorbereitungsjahr (§ 10 Abs. 5) 

verbunden sind.

§ 7 REALSCHULE
(1) Die Realschule vermittelt eine erweiterte allge-

meine Bildung, die sich an lebensnahen  Sachverhalten 

orientiert und zu deren theoretischer Durchdringung 

und Zusammenschau führt. Sie schafft die Grundlage 

für eine Berufsausbildung und für weiterführende, ins-

besondere berufsbezogene schulische Bildungsgänge.

(2) Die Realschule baut in der Normalform auf der 

Grundschule, in der Aufbauform auf der siebten Klasse 

der Hauptschule auf, umfasst in der Normalform sechs 

und in der Aufbauform drei Schuljahre. Sie schließt mit 

einem Abschlussverfahren (Realschulabschluss) ab.

§ 8 GYMNASIUM
(1) Das Gymnasium vermittelt Schülern mit entspre-

chenden Begabungen und Bildungsabsichten eine 

breite und vertiefte Allgemeinbildung, die zur Stu-

dierfähigkeit führt. Es fördert insbesondere die Fähig-

keiten, theoretische Erkenntnisse nachzuvollziehen, 

schwierige Sachverhalte geistig zu durchdringen sowie 

vielschichtige Zusammenhänge zu durchschauen, zu 

ordnen und verständlich vortragen und darstellen zu 

können.

(2) Das Gymnasium in seinen verschiedenen Typen 

baut

1. in der Normalform auf der Grundschule auf und  

 umfasst acht Schuljahre;

2. in der Aufbauform

 a) auf der 7. Klasse der Hauptschule auf und um- 

  fasst sechs Schuljahre,1
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1   Anmerkung der Redaktion: Es gibt auch einen auf der 
Klasse 6 aufbauenden siebenjährigen Zug des Aufbau-
gymnasiums. Der hier wiedergegebene Text enthält die 
Anpassung zur Einführung des allgemeinen achtjährigen 
Gymnasiums, die beginnend mit Klasse 5 zum Schuljahr 
2004/2005 in Kraft getreten ist.

Elterninfo
ERZIEHUNGSAUFTRAG

 b) auf der 10. Klasse der Realschule auf und um-

  fasst drei Schuljahre.

In die Aufbauform nach Buchstabe a) können auch 

Schüler einer entsprechenden Klasse das Gymnasium 

oder der Realschule, in die Aufbauform nach Buchsta-

be b) auch Schüler nach Versetzung in die Klasse 10 

des Gymnasiums oder mit Fachschulreife oder einem 

gleichwertigen Bildungsstand zugelassen werden.

(3) Das Gymnasium kann auch berufsorientierte Bil-

dungsinhalte vermitteln und zu berufsbezogenen Bil-

dungsgängen führen; die Typen der beruflichen Gym-

nasien können zusätzlich zu berufsqualifizierenden 

Abschlüssen hinführen.

(4) Ein nicht ausgebautes Gymnasium führt die Be-

zeichnung Progymnasium.

(5) Für die Oberstufe des Gymnasiums aller Typen 

gelten folgende Regelungen:

1. Die Oberstufe umfasst die Klasse 10 als Einfüh- 

rungsphase und die Jahrgangsstufen 11 und 12.  

Ihr Besuch dauert in der Regel drei Jahre.

2. In den Jahrgangsstufen wird in halbjährigen Kursen 

unterrichtet. Diese wählt der Schüler aus dem 

Pflicht- und Wahlbereich aus. Dabei sind bestimm-

te Kurse verbindlich festgelegt: die Wahlmöglich-

keit kann eingeschränkt werden.

3. Der Pflichtbereich umfasst das sprachlich-litera-

risch-künstlerische Aufgabenfeld, das gesellschafts- 

wissenschaftliche Aufgabenfeld und das mathema-

tisch-naturwissenschaftlich-technische Aufgaben-

feld. Hinzu kommen Religionslehre, Ethik und 

Sport. Religionslehre und Ethik können einem 

Aufgabenfeld zugeordnet werden.

4. Die Oberstufe schließt mit der Abiturprüfung ab.

5. Die Hochschulreife wird durch eine Gesamtquali-

fikation erworben. Sie berechtigt zum Studium an 

einer Hochschule.

6. Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung das Nähere zur Ausführung 

der Nummern 1 bis 5 zu regeln. Dabei kann die 

Leistungsbewertung durch ein Punktesystem um-

gesetzt werden, das den herkömmlichen Noten 

zugeordnet ist. Die Gesamtqualifikation kann ne-

ben den Leistungen in bestimmten anrechenbaren 

Kursen und in der Abiturprüfung auch eine beson-

dere Lernleistung enthalten, die in die Leistungs-

bewertung der Abiturprüfung einbezogen werden 

kann: die Kurse können unterschiedlich gewichtet 

werden. Die Zulassung zur Abiturprüfung kann 

vom Besuch bestimmter Kurse und von einem 

bestimmten Leistungsnachweis abhängig gemacht 

werden.

§ 9 KOLLEG
Das Kolleg hat als Institut zur Erlangung der Hoch-

schulreife die Aufgabe, nach der Fachschulreife, dem 

Realschulabschluss oder einem gleichwertigen Bil-

dungsstand und einer abgeschlossenen Berufsausbil-

dung oder einem gleichwertigen beruflichen Werdegang 

eine auf der Berufserfahrung aufbauende allgemeine 

Bildung zu vermitteln. Es umfasst mindestens zweiein-

halb Schuljahre und führt zur Hochschulreife. Für das 

Kurssystem, den Pflicht- und Wahlbereich und für die 

Abiturprüfung gilt § 8 Abs. 5, ausgenommen Nummer 

3 Sätze 2 und 3, entsprechend.

§ 10 BERUFSSCHULE
(1) Die Berufsschule hat die Aufgabe, im Rahmen 

der Berufsausbildung oder Berufsausübung vor allem 

fachtheoretische Kenntnisse zu vermitteln und die 

allgemeine Bildung zu vertiefen und zu erweitern. Sie 

ist hierbei gleichberechtigter Partner und führt über 

eine Grundbildung und eine darauf aufbauende Fach-

bildung gemeinsam mit Berufsausbildung oder Berufs-

ausübung zu berufsqualifizierenden oder berufsbefähi-

genden Abschlüssen. Bei Schülern mit Hochschulreife 

kann anstelle der Vermittlung allgemeiner Bildungsinhal-

te zusätzliche Vermittlung fachtheoretischer Kenntnisse 

treten. Die Berufsschule kann durch Zusatzprogramme 

den Erwerb weiterer Berechtigungen ermöglichen.

(2) Die Grundbildung wird in der Grundstufe, die 

Fachbildung in den Fachstufen vermittelt. Der Unter-

richt wird als Teilzeitunterricht, auch als Blockunter-
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richt, erteilt. Die Grundstufe kann als Berufsgrundbil-

dungsjahr, und zwar in der Form des Vollzeitunterrichts 

oder in Kooperation mit betrieblichen oder überbe-

trieblichen Ausbildungsstätten, durchgeführt werden. 

(3) Die Berufsschule wird in den Typen der gewerb- 

lichen, kaufmännischen, hauswirtschaftlich-pflegerisch-

sozialpädagogischen oder landwirtschaftlichen Berufs-

schule geführt. In einheitlich geführten Berufsschulen 

sind für die einzelnen Typen Abteilungen einzurichten.

(4) Fachklassen werden in der Regel in der Grundstufe 

für Berufsfelder und in den Fachstufen für Berufsgruppen 

oder für einzelne oder eng verwandte Berufe gebildet. 

(5) Die Berufsschule soll für Jugendliche, die zu Be-

ginn der Berufsschulpflicht ein Berufsausbildungsver-

hältnis nicht nachweisen, als einjährige Vollzeitschule 

(Berufsvorbereitungsjahr) geführt werden.
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§ 11 BERUFSFACHSCHULE
Die Berufsfachschule vermittelt je nach Dauer eine be-

rufliche Grundbildung, eine berufliche Vorbereitung 

oder einen Berufsabschluss und fördert die allgemeine 

Bildung; in Verbindung mit einer erweiterten allgemei-

nen Bildung kann sie zur Prüfung der Fachschulreife füh-

ren. Die Berufsfachschule kann durch Zusatzprogramme 

den Erwerb weiterer Berechtigungen ermöglichen. Sie 

wird in der Regel als Vollzeitschule geführt und umfasst 

mindestens ein Schuljahr; sie kann im pflegerischen Be-

reich in Kooperation mit betrieblichen Ausbildungsstät-

ten auch in Teilzeitunterricht geführt werden. Ihr Besuch 

setzt eine berufliche Vorbildung nicht voraus; im übrigen 

richten sich die Voraussetzungen für den Besuch nach 

Dauer oder Bildungsziel der Berufsfachschule.

§ 12 BERUFSKOLLEG
Das Berufskolleg baut auf der Fachschulreife, dem Re-

alschulabschluss, einem gleichwertigen Bildungsstand 

oder auf der Klasse 9 des Gymnasiums im achtjährigen 

Bildungsgang auf, einzelne Bildungsgänge können auf 

der Hochschulreife aufbauen. Es vermittelt in ein bis 

drei Jahren eine berufliche Qualifikation und kann bei 

einer mindestens zweijährigen Dauer unter besonderen 

Voraussetzungen zur Fachhochschulreife führen. Nach 

abgeschlossener Berufsausbildung oder einer entspre-

chenden beruflichen Qualifikation kann die Fachhoch-

schulreife auch in einem einjährigen Bildungsgang er-

worben werden. Das Berufskolleg wird in der Regel 

als Vollzeitschule geführt; es kann in einzelnen Typen 

in Kooperation mit betrieblichen Ausbildungsstätten 

auch in Teilzeitunterricht durchgeführt werden.

§ 13 BERUFSOBERSCHULE
Die Berufsoberschule baut auf der Berufsschule und 

auf einer praktischen Berufsausbildung oder Berufs-

ausübung auf und vermittelt auf der Grundlage des 

erworbenen Fachwissens vor allem eine weitergehen-

de allgemeine Bildung. Sie gliedert sich in Mittelstufe 

(Berufsaufbauschule) und Oberstufe. Die Berufsauf-

bauschule umfasst mindestens ein Schuljahr und führt 

zur Fachschulreife. Die Oberstufe umfasst mindestens 

zwei Schuljahre und führt zur fachgebundenen oder 

allgemeinen Hochschulreife.

§ 14 FACHSCHULE
Die Fachschule hat die Aufgabe, nach abgeschlossener 

Berufsausbildung und praktischer Bewährung oder 

nach einer geeigneten beruflichen Tätigkeit von min-

destens fünf Jahren eine weitergehende fachliche Aus-

bildung im Beruf zu vermitteln. Die Ausbildung kann 

in aufeinander aufbauenden Ausbildungsabschnitten 

durchgeführt werden. Der Besuch der Fachschule 

dauert, wenn sie als Vollzeitschule geführt wird, in  

der Regel ein Jahr, bei Abend- oder Wochenendun-

terricht entsprechend länger. Die Fachschule kann 

auch den Erwerb weiterer schulischer Berechtigungen 

ermöglichen.

§ 15 SONDERPÄDAGOGISCHE  
FÖRDERUNG IN SONDERSCHULEN 
UND ALLGEMEINEN SCHULEN
(1) Die Sonderschule dient der Erziehung, Bildung 

und Ausbildung von behinderten Schülern mit son-

derpädagogischem Förderbedarf, die in den allgemei-

nen Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung, 

Bildung und Ausbildung erfahren können. Sie gliedert 

sich in Schulen oder Klassen, die dem besonderen 

Förderbedarf der Schüler entsprechen und nach son-

derpädagogischen Grundsätzen arbeiten; sie führt je 

nach Förderungsfähigkeit der Schüler zu den Bildungs-

zielen der übrigen Schularten, soweit der besondere 

Förderbedarf der Schüler nicht eigene Bildungsgänge 

erfordert.

Sonderschulen werden insbesondere in den Typen

1. Schulen für Blinde,

2. Schulen für Hörgeschädigte,

3. Schulen für Geistigbehinderte,

4. Schulen für Körperbehinderte,

5. Förderschulen,

6. Schulen für Sehbehinderte,

7. Schulen für Sprachbehinderte,

8. Schulen für Erziehungshilfe,

9. Schulen für Kranke in längerer Krankenhaus-

 behandlung geführt.

(2) Wenn die besondere Aufgabe der Sonderschule 

die Heimunterbringung der Schüler gebietet oder die 

Erfüllung der Schulpflicht sonst nicht gesichert ist, ist 

der Schule ein Heim anzugliedern, in dem die Schüler 
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Unterkunft, Verpflegung und eine familiengemäße Be-

treuung erhalten (Heimsonderschule).

(3) Wenn die besondere Aufgabe der Sonderschule 

erfüllt ist, sind die Schüler in die allgemeinen Schulen 

einzugliedern.

(4) Die Förderung behinderter Schüler ist auch Auf-

gabe in den anderen Schularten. Behinderte Schüler 

werden in allgemeinen Schulen unterrichtet, wenn sie 

aufgrund der gegebenen Verhältnisse dem jeweiligen 

gemeinsamen Bildungsgang in diesen Schulen folgen 

können. Die allgemeinen Schulen werden hierbei von 

den Sonderschulen unterstützt.

(5) Die allgemeinen Schulen sollen mit den Sonder-

schulen im Schulleben und im Unterricht, soweit es 

nach den Bildungs- und Erziehungszielen möglich ist, 

zusammenarbeiten.

(6) Im Rahmen der gegebenen Verhältnisse können 

an den Grund-, Haupt- und Realschulen sowie an den 

Gymnasien Außenklassen von Sonderschulen gebildet 

werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Schulauf-

sichtsbehörde im Einvernehmen mit den beteiligten 

Schulträgern.

§ 16 VERBUND VON SCHULARTEN
Mehrere Schularten können organisatorisch in einer 

Schule verbunden sein. Schularten nach den §§ 10 bis 

14 und Typen der beruflichen Gymnasien sowie die 

entsprechenden Sonderschulen sollen organisatorisch 

in einer Schule verbunden sein, soweit dies von der 

Aufgabenstellung ihrer Typen und ihrem räumlichen 

Zusammenhang her möglich ist.

§ 17 BILDUNGSZENTREN
(1) In Bildungszentren arbeiten räumlich zusammen-

gefasste selbstständige Schulen pädagogisch und orga-

nisatorisch zusammen.

(2) ...

§ 18 REGIONALER VERBUND
(1) Benachbarte Schulen, die nicht in einem Bildungs-

zentrum zusammengefasst sind, sollen pädagogisch 

zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit dient vor 

allem der Koordinierung pädagogischer Maßnahmen, 

insbesondere des Unterrichtsangebots, der Lehr- und 

Lernmittel sowie der Verteilung der Schüler bei der 

Aufnahme in Schulen desselben Schultyps im Rahmen 

des § 88 Abs. 4. 

(2) Mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde kön-

nen Schüler mehrerer Schulen in einzelnen gemeinsa-

men Unterrichtsveranstaltungen einer dieser Schulen 

zusammengeführt werden.

§ 19 BILDUNGSBERATUNG
(1) Die Bildungsberatung soll in allen Schularten ge-

währleistet und stufenweise ausgebaut werden. Zu ih-

ren Aufgaben gehören insbesondere die Information 

und Beratung der Schüler und Erziehungsberechtigten 

über die für die Schüler geeigneten Bildungsgänge 

(Schullaufbahnberatung) sowie die Beratung bei Schul-

schwierigkeiten in Einzelfällen. Die Einrichtungen der 

Bildungsberatung unterstützen die Schulen und Schul-

aufsichtsbehörden in psychologisch-pädagogischen 

Fragen und tragen dadurch zur Weiterentwicklung des 

Schulwesens bei.

(2) Die Aufgaben der Bildungsberatung werden unbe-

schadet des Erziehungs- und Bildungsauftrags der ein-

zelnen Lehrer durch die überörtlich einzurichtenden 

schulpsychologischen Beratungsstellen und an den 

Schulen vornehmlich durch Beratungslehrer erfüllt.

(3) Soweit die Bildungsberatung auf Ersuchen von 

Schülern oder Erziehungsberechtigten tätig wird,  

bedarf es für die Untersuchung der Einwilligung der 

Berechtigten.

(4) Beratungslehrer und schulpsychologische Bera-

tungsstellen arbeiten untereinander und mit ande-

ren Beratungsdiensten, insbesondere mit den für die  

Berufs- und Studienberatung zuständigen Stellen zu-

sammen.

§ 20 SCHULKINDERGARTEN
Für Kinder, die unter § 15 Abs. 1 fallen und vom 

Schulbesuch zurückgestellt werden oder vor Beginn 

der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen, sollen 

Schulkindergärten eingerichtet werden.
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§ 21 HAUSUNTERRICHT
Schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen,

1. deren Pflicht zum Besuch einer Sonderschule 

gemäß § 82 Abs. 3 ruht oder

2. die infolge einer längerfristigen Erkrankung die 

Schule nicht besuchen können, soll Hausunter-

richt in angemessenem Umfang erteilt werden. 

Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung mit den beteiligten Ministerien 

Umfang und Inhalt des Hausunterrichts sowie die 

Voraussetzungen für seine Erteilung und für die 

Unterrichtspersonen zu bestimmen.

§ 23 RECHTSSTELLUNG DER SCHULE
(1) Die öffentlichen Schulen sind nichtrechtsfähige 

öffentliche Anstalten. Sie erfüllen ihre Aufgaben im 

Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis-

ses (Schulverhältnis).

(2) Die Schule ist im Rahmen der Vorschriften die-

ses Gesetzes berechtigt, die zur Aufrechterhaltung der 

Ordnung des Schulbetriebs und zur Erfüllung der ihr 

übertragenen unterrichtlichen und erzieherischen Auf-

gaben erforderlichen Maßnahmen zu treffen und ört-

liche Schulordnungen, allgemeine Anordnungen und 

Einzelanordnungen zu erlassen. Inhalt und Umfang 

der Regelungen ergeben sich aus Zweck und Aufgabe 

der Schule.

(3) Soweit die Schule auf dem Gebiet der inneren 

Schulangelegenheiten einen Verwaltungsakt erlässt, 

gilt sie als untere Sonderbehörde im Sinne des § 17 

Abs. 4 des Landesverwaltungsgesetzes.

§ 33 UNTERE SCHULAUFSICHTS- 
BEHÖRDE
(1) Untere Schulaufsichtsbehörde für die Grund-, 

Haupt- und Realschulen sowie die entsprechenden 

Sonderschulen mit Ausnahme der Heimsonderschu-

len ist in den Landkreisen das Landratsamt und in den 

Stadtkreisen das Staatliche Schulamt als untere Son-

derbehörde, das dem Bürgermeisteramt des Stadtkrei-

ses angegliedert ist.

(2) Die untere Schulaufsichtsbehörde führt

1. die Fachaufsicht,

2. die Dienstaufsicht über die Schulleiter und Lehrer,

3. soweit die Land- und Stadtkreise nicht selbst Schul-

träger sind, die Aufsicht über die Erfüllung der dem 

Schulträger obliegenden Angelegenheiten, 

soweit nicht Aufgaben der Schulaufsicht einer anderen 

Schulaufsichtsbehörde durch Gesetz, Rechts- oder Ver-

waltungsvorschriften nach § 35 Abs. 3 zugewiesen sind.

(3) Einer unteren Schulaufsichtsbehörde können 

durch Rechtsverordnung des Kultusministeriums im 

Einvernehmen mit dem Innenministerium Aufgaben 

auch in Bezirken anderer unterer Schulbehörden zu-

gewiesen werden.

(4) Die Stadtkreise, denen Staatliche Schulämter an-

gegliedert werden, sorgen für eine angemessene 

räumliche Unterbringung sowie die Ausstattung mit 

Verwaltungspersonal und stellen die erforderliche 

Infrastruktur zur Verfügung. Das Kultusministerium 

kann im Einvernehmen mit dem Innenministerium 

durch Rechtsverordnung die Aufgabenbereiche, den 

Geschäftsablauf des gemeinsamen Verwaltungsbereichs 

und die Weisungsrechte des schulpsychologischen und 

schulpädagogischen Fachpersonals gegenüber dem 

Verwaltungspersonal regeln.

§ 34 OBERE SCHULAUFSICHTS- 
BEHÖRDE
(1) Obere Schulaufsichtsbehörde ist das Regierungs-

präsidium.

(2) Die obere Schulaufsichtsbehörde führt

1.  die Fachaufsicht über die Schulen,

2.  die Dienstaufsicht über die Schulleiter und Lehrer,

3.  die Aufsicht über die Erfüllung der dem Schul- 

 träger obliegenden Angelegenheiten, soweit nicht  

 die untere Schulaufsichtsbehörde zuständig ist,

4.  die Fachaufsicht über die unteren Schulaufsichts- 

 behörden, soweit nicht Aufgaben der Schulauf- 

 sicht einer anderen Schulaufsichtsbehörde durch  

 Rechtsvorschrift zugewiesen sind.

§ 35 OBERSTE SCHULAUFSICHTS- 
BEHÖRDE
(1) Oberste Schulaufsichtsbehörde ist das Kultus- 

ministerium.

(2) Die oberste Schulaufsichtsbehörde ist für alle An-

gelegenheiten der Schulaufsicht zuständig, die nicht 
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durch Gesetz anderen Behörden zugewiesen sind. Sie 

führt im Rahmen ihres Geschäftsbereichs die Fachauf-

sicht über die oberen Schulaufsichtsbehörden sowie 

die Dienstaufsicht über die Bediensteten des schulpsy-

chologischen und schulpädagogischen Dienstes. 

(3) Die oberste Schulaufsichtsbehörde regelt insbe-

sondere 

• die Aufgaben und Ordnungen jeder Schulart,

• die Bildungs- und Lehrpläne sowie die Stundentafeln,

• das Aufnahmeverfahren für die Schulen, 

• die Versetzungs- und Prüfungsordnungen, 

• die Anerkennung außerhalb des Landes erworbener 

schulischer Abschlüsse und Berechtigungen,

• die Ausbildung, Prüfung und Fortbildung der Leh-

rer; für die Lehramtsprüfungen im Fach Theologie 

(Religionspädagogik) können die jeweiligen Reli-

gionsgemeinschaften einen Beauftragten als einen 

der Prüfer benennen,

• die Aufgaben der unteren und oberen Schulauf-

sichtsbehörden,

• die Ferienverordnung 

und erlässt die hierfür erforderlichen Rechts- und Ver-

waltungsvorschriften.

(4) Grundlage für Unterricht und Erziehung bilden die 

Bildungs- und Lehrpläne sowie die Stundentafeln, in 

denen Art und Umfang des Unterrichtsangebotes einer 

Schulart festgelegt sind. Bildungs- und Lehrpläne sowie 

Stundentafeln richten sich nach dem durch Verfassung, 

§ 1 und die jeweilige Schulart vorgegebenen Erzie-

hungs- und Bildungsauftrag; sie haben die erzieherische 

Aufgabe der Schule und die entsprechend der Schulart 

angestrebte Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu berücksichtigen. Die Bildungs- und 

Lehrpläne werden im Amtsblatt des Kultusministeri-

ums bekannt gegeben. Bei Bildungs- und Lehrplänen, 

die nur für wenige Schulen gelten, kann ausnahmsweise 

hiervon abgesehen werden; in diesem Fall sind die Bil-

dungs- und Lehrpläne den Schulen zu übersenden.

(5) Das Kultusministerium wird ermächtigt, im Ein-

vernehmen mit dem Innenministerium durch Rechts-

verordnung Zuständigkeiten, die durch dieses Gesetz 

begründet sind, auf nachgeordnete Schulaufsichtsbe-

hörden zu übertragen, soweit dies zur sachgerechten 

Erledigung geboten erscheint.

§ 40 MITWIRKUNG DER SCHUL- 
KONFERENZ UND DES SCHUL- 
TRÄGERS BEI DER BESETZUNG DER 
SCHULLEITERSTELLE
(1) Bei der Besetzung der Schulleiterstelle an den 

Schulen wirken mit:

1. Die Schulkonferenz, mit Ausnahme der minder-

jährigen Schülervertreter, bei Schulen mit min-

destens vier Lehrerstellen. An den Schulen mit 

Elternbeirat und Schülerrat treten an die Stelle 

der minderjährigen Schülervertreter volljährige 

Stellvertreter oder, soweit keine vorhanden sind, 

in entsprechender Zahl weitere gemäß § 47 Abs. 

10 Satz 1 gewählte Vertreter der Eltern;

2. der Schulträger.

(2) Vor der Ernennung des Schulleiters unterrichtet 

die obere Schulaufsichtsbehörde die Schulkonferenz 

und den Schulträger über alle eingegangenen Bewer-

bungen. Sie hat über alle Bewerber weitere für die 

Frage der Eignung sachdienliche Informationen zu er-

teilen. Unterrichtung und Erklärung können schriftlich 

erfolgen. Die obere Schulaufsichtsbehörde kann damit 

die untere Schulaufsichtsbehörde beauftragen.

(3) Die Schulkonferenz und der Schulträger sind berech-

tigt, Besetzungsvorschläge zu machen. Die Vorschlagsbe-

rechtigten sind gehalten, bei sonst gleichen Qualifikatio-

nen der Bewerber dem Bewerber den Vorzug zu geben, 

der der Schule nicht angehört. Die Besetzungsvorschläge 

sind von der Schulkonferenz innerhalb von vier Wochen, 

vom Schulträger innerhalb von sechs Wochen zu ma-

chen. Der Vorsitzende der Schulkonferenz unterrichtet 

den Schulträger über deren Vorschläge.

(4) Die obere Schulaufsichtsbehörde setzt sich mit 

der Schulkonferenz und dem Schulträger ins Beneh-

men, falls sie deren Vorschlägen nicht entspricht. Auf 

Verlangen eines der Beteiligten findet eine mündliche 

Erörterung statt. Kommt eine Einigung innerhalb von 

vier Wochen nicht zustande, entscheidet die oberste 

Schulaufsichtsbehörde. Im Übrigen erfolgt die Beset-

zung der Schulleiterstellen nach den dienstrechtlichen 

Bestimmungen.

(5) ...

(6) ...
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§ 41 AUFGABEN DES SCHULLEITERS
(1) Der Schulleiter ist Vorsitzender der Gesamtlehrer-

konferenz. Er leitet und verwaltet die Schule und ist, 

unterstützt von der Gesamtlehrerkonferenz, verant-

wortlich für die Besorgung aller Angelegenheiten der 

Schule und für eine geordnete und sachgemäße Schul-

arbeit, soweit nicht aufgrund dieses Gesetzes etwas 

anderes bestimmt ist. Insbesondere obliegen ihm die 

Aufnahme und die Entlassung der Schüler, die Sorge 

für die Erfüllung der Schulpflicht, die Verteilung der 

Lehraufträge sowie die Aufstellung der Stunden- und 

Aufsichtspläne, die Anordnung von Vertretungen, die 

Vertretung der Schule nach außen und die Pflege ihrer 

Beziehungen zu Elternhaus, Kirchen, Berufsausbil-

dungsstätten, Einrichtungen der Jugendhilfe und Öf-

fentlichkeit, die Aufsicht über die Schulanlage und das 

Schulgebäude, die Ausübung des Hausrechts und die 

Verwaltung und Pflege der der Schule überlassenen 

Gegenstände; dabei sind die Anordnungen des Schul-

trägers, die nicht in den inneren Schulbetrieb eingrei-

fen dürfen, für den Schulleiter verbindlich.

(2) Der Schulleiter ist in Erfüllung seiner Aufgaben 

weisungsberechtigt gegenüber den Lehrern seiner 

Schule. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der 

Bildungs- und Lehrpläne und der für die Notengebung 

allgemein geltenden Grundsätze sowie ermächtigt, Un-

terrichtsbesuche vorzunehmen und dienstliche Beur-

teilungen über die Lehrer der Schule für die Schulauf-

sichtsbehörde abzugeben.

(3) Für den Schulträger führt der Schulleiter die un-

mittelbare Aufsicht über die an der Schule tätigen, 

nicht im Dienst des Landes stehenden Bediensteten; 

er hat ihnen gegenüber die aus der Verantwortung für 

einen geordneten Schulbetrieb sich ergebende Wei-

sungsbefugnis.

(4) Nähere Vorschriften erlässt das Kultusministerium 

durch Dienstordnung für die Schulleiter.

§ 47 SCHULKONFERENZ
(1) Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Organ der 

Schule. Sie hat die Aufgabe, das Zusammenwirken von 

Schulleitung, Lehrern, Eltern, Schülern und der für die 

Berufserziehung Mitverantwortlichen zu fördern, bei 

Meinungsverschiedenheiten zu vermitteln sowie über 

Angelegenheiten, die für die Schule von wesentlicher 

Bedeutung sind, zu beraten und nach Maßgabe der 

Absätze 2 bis 5 zu beschließen.

(2) Die Schulkonferenz kann gegenüber dem Schul-

leiter und anderen Konferenzen Anregungen und 

Empfehlungen geben. Eine Empfehlung muss auf der 

nächsten Sitzung der zuständigen Konferenz beraten 

werden.

(3) Die Schulkonferenz entscheidet nach Maßgabe  

dieses Gesetzes über:

1. Die Vereinbarung von Schulpartnerschaften,

2. die Verteilung des Unterrichts auf fünf oder sechs 

Wochentage, den Unterrichtsbeginn und den Tag 

der Einschulung in die Grundschule,

3. allgemeine Angelegenheiten der Schülermitver-

antwortung,

4. die Stellungnahme der Schule gegenüber dem 

Schulträger zur

 a) Namensgebung der Schule,

 b) Änderung des Schulbezirks,

5. Stellungnahmen der Schule zur Durchführung der 

Schülerbeförderung,

6. Grundsätze über die Einrichtung freiwilliger Ar-

beitsgemeinschaften, die nicht generell vorgesehen 

sind und die zu keinen Berechtigungen führen,

7. die Anforderung von Haushaltsmitteln gegenüber 

dem Schulträger.

(4) Die Schulkonferenz ist anzuhören:

1. Zu Beschlüssen der Gesamtlehrerkonferenz

 a) zu allgemeinen Fragen der Erziehung   

 und des Unterrichts an der Schule,

 b) über die Verwendung der der Schule zur Verfü- 

 gung gestellten Haushaltsmittel im Rahmen  

 ihrer Zweckbestimmung,

2. vor Einrichtung oder Beendigung eines Schulver-

suchs,

3. vor Änderung der Schulart, der Schulform oder 

des Schultyps sowie der dauernden Teilung oder 

Zusammenlegung und der Erweiterung oder Aufhe-

bung der Schule,

4. vor Genehmigung von wissenschaftlichen For-

schungsvorhaben an der Schule, 

5. bei Entscheidungen über Erziehungs- und Ord-

nungsmaßnahmen nach Maßgabe von § 90 Abs. 4,
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6. zu Stellungnahmen der Schule gegenüber dem 

Schulträger zur Ausstattung und Einrichtung der 

Schule sowie Baumaßnahmen.

(5) Folgende Angelegenheiten werden in der Schulkon-

ferenz beraten und bedürfen ihres Einverständnisses:

1.  Erlass der Schul- und Hausordnung,

2.  Beschlüsse zu allgemeinen Fragen der Klassenar-

beiten und Hausaufgaben,

3.  Beschlüsse zur einheitlichen Durchführung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften an der Schule,

4.  Grundsätze über die Durchführung von besonderen  

Schulveranstaltungen, die die gesamte Schule be-

rühren,

5.  Grundsätze über die Durchführung von außerun-

terrichtlichen Veranstaltungen (z. B. Klassenfahr-

ten, Schullandheimaufenthalte).

6.  Festlegung der schuleigenen Stundentafel im Rahmen 

der Kontingentstundentafel und Entwicklung schul-

eigener Curricula im Rahmen des Bildungsplanes. Für 

das Fach Religionslehre bleibt die Beteiligung der Be-

auftragten der Religionsgemeinschaften unberührt.

(6) Bei Angelegenheiten, die den Schulträger berühren, 

ist ihm Gelegenheit zu geben, beratend mitzuwirken.

(7) Die Beschlüsse der Schulkonferenz nach Absatz 

3 sind für Schulleiter und Lehrer bindend. Ist der 

Schulleiter der Auffassung, dass ein Beschluss der 

Schulkonferenz gegen eine Rechtsvorschrift oder eine 

Verwaltungsanordnung verstößt oder dass er für die 

Ausführung des Beschlusses nicht die Verantwortung 

übernehmen kann, hält aber die Schulkonferenz in 

einer zweiten Sitzung den Beschluss aufrecht, so hat 

der Schulleiter die Entscheidung der Schulaufsichtsbe-

hörde einzuholen. Bis zu dieser Entscheidung darf der 

Beschluss nicht ausgeführt werden.

(8) Verweigert die Schulkonferenz in den in Absatz 5 

genannten Angelegenheiten ihr Einverständnis und 

hält die zuständige Lehrerkonferenz nach nochmaliger 

Beratung an ihrem Beschluss fest, hat der Schulleiter die 

Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde einzuholen.

(9) Der Schulkonferenz gehören bei Schulen mit min-

destens 14 Lehrerstellen an:

1. Der Schulleiter als Vorsitzender,

2. der Elternbeiratsvorsitzende als stellvertretender  

 Vorsitzender,

3. sechs Vertreter der Lehrer,

4. bei Schulen, für die

 a) kein Schülerrat vorgesehen ist, fünf Vertreter  

  der Eltern,

  b) kein Elternbeirat vorgesehen ist, der Schüler- 

  sprecher und fünf weitere Vertreter der Schüler,

  c) Elternbeirat und Schülerrat vorgesehen sind,

  zwei Vertreter der Eltern sowie der Schülerspre- 

 cher und zwei weitere Vertreter der Schüler;  

 die Schüler müssen mindestens der siebten 

  Klasse angehören,

5. an Schulen mit Berufsschule, einem sonstigen 

Bildungsgang, in dem neben der schulischen Aus-

bildung ein Berufsausbildungsvertrag geschlossen 

wird oder entsprechender Sonderschule drei wei-

tere Vertreter aus dem Kreis der für die Berufs-

erziehung der Schüler Mitverantwortlichen sowie 

drei weitere Vertreter der Lehrer,

6. ein Verbindungslehrer mit beratender Stimme bei 

allgemeinen Angelegenheiten der Schülermitver-

antwortung.

Für Schulen mit weniger als 14 Lehrerstellen regelt das 

Kultusministerium durch Rechtsverordnung die Zahl 

der Vertreter der einzelnen Gruppen in der Schulkon-

ferenz, wobei das Verhältnis der einzelnen Gruppen 

zueinander Satz 1 entsprechen muss.

(10)  Die Gesamtlehrerkonferenz, der Elternbeirat, 

der Schülerrat und die Vertretung der für die Berufs-

erziehung der Schüler Mitverantwortlichen wählen 

jeweils ihre Vertreter und Stellvertreter. Stellvertreter 

des Schulleiters ist unbeschadet der Bestimmungen 

über den Vorsitz sein Vertreter gemäß § 42 Abs. 1; ist 

dieser gewähltes Mitglied der Schulkonferenz, tritt an 

seine Stelle insoweit ein gewählter Stellvertreter. Die 

Mitglieder der Schulkonferenz sind bei der Ausübung 

ihres Stimmrechts an Weisungen und Aufträge nicht 

gebunden.

(11)  Die Beratungen der Schulkonferenz sind nicht 

öffentlich. Sie sind vertraulich, soweit es sich um 

Tatsachen handelt, die ihrer inhaltlichen Bedeutung 

nach der Vertraulichkeit bedürfen. Tatsachen, deren 

Bekanntgeben ein schutzwürdiges Interesse von Schü-

lern, Eltern, Lehrern oder anderen Personen verletzen 

könnten, bedürfen der vertraulichen Behandlung. Die 
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Schulkonferenz kann darüber hinaus die Vertraulich-

keit einzelner Beratungsgegenstände feststellen. Für 

die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht der Leh-

rer gelten die beamten- und tarifrechtlichen Vorschrif-

ten. Verletzt ein sonstiger Vertreter die Vertraulichkeit, 

so kann er durch Beschluss der Schulkonferenz mit 

zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden Mitglieder 

zeitweilig oder ganz von der weiteren Teilnahme aus-

geschlossen werden. An seine Stelle tritt der Stellver-

treter.

(12) Die Schulkonferenz tritt mindestens einmal im 

Schulhalbjahr zusammen. Eine Sitzung ist einzuberu-

fen, wenn dies mindestens ein Drittel ihrer Mitglieder, 

die Elterngruppe oder die Schülergruppe unter Anga-

be der Verhandlungsgegenstände beantragt.

(13) Das Kultusministerium kann, soweit erforderlich, 

durch Rechtsverordnung

1. bei Heimschulen und Sonderschulen die Schulkon-

ferenz den besonderen Verhältnissen dieser Schulen 

anpassen,

2. nähere Vorschriften erlassen über die Wahl der Mit-

glieder der Schulkonferenz und ihrer Stellvertreter, 

die Dauer der Amtszeit der gewählten Mitglieder 

und die Geschäftsordnung der Schulkonferenz.

§ 48 ÖRTLICHE SCHULVERWALTUNG
(1) Die Gemeinden, die Landkreise und die Schulver-

bände verwalten die ihnen als Schulträger obliegenden 

Angelegenheiten als Pflichtaufgaben.

(2) Der Schulträger errichtet und unterhält die Schul-

gebäude und Schulräume, stellt die sonstigen für die 

Schule erforderlichen Einrichtungen und Gegenstände 

zur Verfügung, beschafft die Lehr- und Lernmittel und 

bestellt die Bediensteten, die nicht im Dienst des Lan-

des stehen. Der Schulträger soll dem Schulleiter die 

zur Deckung des laufenden Lehrmittelbedarfs erfor-

derlichen Mittel zur selbstständigen Bewirtschaftung 

überlassen.

(3) Das Kultusministerium erlässt im Einvernehmen 

mit dem Innenministerium und im Benehmen mit den 

kommunalen Landesverbänden Richtlinien über die 

Ausstattung der Schule mit Lehrmitteln und Verwal-

tungskräften.

§ 49 SCHULBEIRAT
Der Schulträger nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 1 hört in allen 

wichtigen Schulangelegenheiten Vertreter der Schul-

leiter, der Lehrer, der Eltern, der Schüler und Vertre-

ter der Religionsgemeinschaften, die an einer seiner 

Schulen Religionsunterricht erteilen, bei beruflichen 

Schulen auch Vertreter der für die Berufserziehung der 

Schüler Mitverantwortlichen. Der Schulträger kann zur 

Wahrnehmung dieser Aufgabe einen Schulbeirat als 

beschließenden oder beratenden Ausschuss bilden.

§ 55 ELTERN UND SCHULE
(1) Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, an der 

schulischen Erziehung mitzuwirken. Die gemeinsame 

Verantwortung der Eltern und der Schule für die Erzie-

hung und Bildung der Jugend fordert die vertrauens-

volle Zusammenarbeit beider Erziehungsträger. Schule 

und Elternhaus unterstützen sich bei der Erziehung 

und Bildung der Jugend und pflegen ihre Erziehungs-

gemeinschaft.

(2) Das Recht und die Aufgabe, die Erziehungsarbeit der 

Schule zu fördern und mitzugestalten, nehmen die Eltern

1. in der Klassenpflegschaft,

2. in den Elternvertretungen und

3. in der Schulkonferenz 

wahr.

(3) Unbeschadet der Rechte volljähriger Schüler kön-

nen deren Eltern die Aufgaben nach Absatz 2 wahr-

nehmen. Die Schule kann ihnen auch personenbezo-

gene Auskünfte erteilen oder Mitteilungen machen, 

wenn kein gegenteiliger Wille der volljährigen Schüler 

erkennbar ist oder wenn Gefahr für wesentlich über-

wiegende Rechtsgüter wie Leben, Leib, Freiheit oder 

Eigentum zu befürchten ist und die Auskunft oder 

Mitteilung angemessen ist, die Gefahr abzuwenden 

oder zu verringern. Dies gilt auch, wenn der Ausschluss 

aus der Schule angedroht wird oder ein Schüler die 

Schule gegen seinen Willen verlassen muss. Volljährige 

Schüler sind über die Möglichkeit personenbezogener 

Auskünfte und Mitteilungen an die Eltern, wenn kein 
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gegenteiliger Wille der volljährigen Schüler erkennbar 

ist, allgemein oder im Einzelfall zu belehren.

(4) Angelegenheiten einzelner Schüler können die 

Elternvertretungen nur mit Zustimmung von deren 

Eltern behandeln.

(5) Die Elternvertreter üben ein Ehrenamt aus.

§ 56 KLASSENPFLEGSCHAFT
(1) Die Klassenpflegschaft dient der Pflege enger Ver-

bindungen zwischen Eltern und Schule und hat die 

Aufgabe, das Zusammenwirken von Eltern und Lehrern 

in der gemeinsamen Verantwortung für die Erziehung 

der Jugend zu fördern. Eltern und Lehrer sollen sich 

in der Klassenpflegschaft gegenseitig beraten sowie 

Anregungen und Erfahrungen austauschen. Dem dient 

insbesondere die Unterrichtung und Aussprache über

1. Entwicklungsstand der Klasse (z. B. Leistung, Ver-

halten, besondere Probleme);

2. Stundentafel und differenziert angebotene Unter-

richtsveranstaltungen (z. B. Fächerwahl, Kurse, Ar-

beitsgemeinschaften);

3. Kriterien und Verfahren zur Leistungsbeurteilung;

4. Grundsätze für Klassenarbeiten und Hausaufga-

ben sowie Versetzungsordnung und für Abschluss-

klassen Prüfungsordnung;

5.  in der Klasse verwendete Lernmittel einschließlich 

Arbeitsmittel;

6. Schullandheimaufenthalte, Schulausflüge, Wan-

dertage, Betriebsbesichtigungen u. ä. im Rahmen 

der beschlossenen Grundsätze der Gesamtlehrer-

konferenz sowie sonstige Veranstaltungen für die 

Klasse;

7.  Förderung der Schülermitverantwortung der Klasse, 

Durchführung der Schülerbeförderung;

8. grundsätzliche Beschlüsse der Gesamtlehrerkon-

ferenz, der Schulkonferenz, des Elternbeirats und 

des Schülerrats.

Außerdem sollen die Lehrer im Rahmen des Möglichen 

auf Fragen zu besonderen methodischen Problemen 

und Unterrichtsschwerpunkten zur Verfügung stehen.

(2) Bei Meinungsverschiedenheiten über Lernmittel, 

die nicht dem Zulassungsverfahren des Kultusminis-

teriums unterliegen, kann die Klassenpflegschaft die 

Schulkonferenz anrufen.

(3) Die Klassenpflegschaft besteht aus den Eltern der 

Schüler und den Lehrern der Klasse. Der Vorsitzende 

der Klassenpflegschaft lädt den Klassensprecher und 

dessen Stellvertreter zu geeigneten Tagesordnungs-

punkten ein; erweist sich ein Tagesordnungspunkt als 

nicht geeignet, setzt die Klassenpflegschaft die Be-

handlung des Tagesordnungspunktes ohne Schülerver-

treter fort.

(4) Vorsitzender der Klassenpflegschaft ist der Klas-

senelternvertreter, Stellvertreter der Klassenlehrer.

(5) Die Klassenpflegschaft tritt mindestens einmal im 

Schulhalbjahr zusammen. Eine Sitzung muss stattfin-

den, wenn ein Viertel der Eltern, der Klassenlehrer, 

der Schulleiter oder der Elternbeiratsvorsitzende dar-

um nachsuchen.

(6) Die Elterngruppe in der Klassenpflegschaft kann 

in den Angelegenheiten des Absatzes 1 Nr. 1 bis 8 der 

Klassenkonferenz Vorschläge zur Beratung und Be-

schlussfassung vorlegen und an deren Beratung durch 

ihre gewählten Vertreter mitwirken; entsprechendes 

gilt für Jahrgangsstufen.

§ 57 ELTERNBEIRAT
(1) Der Elternbeirat ist die Vertretung der Eltern der 

Schüler einer Schule. Ihm obliegt es, das Interesse und 

die Verantwortung der Eltern für die Aufgaben der Er-

ziehung zu wahren und zu pflegen, der Elternschaft 

Gelegenheit zur Information und Aussprache zu ge-

ben, Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern 

zu beraten und der Schule zu unterbreiten, an der Ver-

besserung der inneren und äußeren Schulverhältnisse 

mitzuarbeiten und das Verständnis der Öffentlichkeit 

für die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule zu 

stärken. Er wird von Schule und Schulträger beraten 

und unterstützt. Im Rahmen seiner Aufgaben obliegt 

es dem Elternbeirat insbesondere

1. die Anteilnahme der Eltern am Leben und an der 

Arbeit der Schule zu fördern;

2. Wünsche und Anregungen aus Elternkreisen, die über 

den Einzelfall hinaus von allgemeiner Bedeutung sind, 

zu beraten und an die Schule weiterzuleiten;

3. das Verständnis der Erziehungsberechtigten für 

Fragen des Schullebens und der Unterrichtsgestal-

tung sowie der Erziehungsberatung zu fördern;
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4. für die Belange der Schule beim Schulträger, bei 

der Schulaufsichtsbehörde und der Öffentlichkeit 

einzutreten, soweit die Mitverantwortung der El-

tern es verlangt;

5. an der Beseitigung von Störungen der Schularbeit 

durch Mängel der äußeren Schulverhältnisse mit-

zuwirken;

6. bei Maßnahmen auf dem Gebiet des Jugendschut-

zes und der Freizeitgestaltung, soweit sie das Le-

ben der Schule berühren, mitzuwirken;

7. Maßnahmen, die eine Erweiterung oder Einschrän-

kung der Schule oder eine wesentliche Änderung 

ihres Lehrbetriebs bewirken, zu beraten; dazu ge-

hört auch die Änderung des Schultyps, die Teilung 

einer Schule oder ihre Zusammenlegung mit ei-

ner anderen Schule sowie die Durchführung von 

Schulversuchen;

8. die Festlegung der schuleigenen Stundentafel im 

Rahmen der Kontingentstundentafel und die Ent-

wicklung schuleigener Curricula im Rahmen des 

Bildungsplanes zu beraten.

(2) Der Schulleiter unterrichtet den Elternbeirat über 

seine Rechte und Pflichten sowie alle Angelegenhei-

ten, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung 

sind, und erteilt die notwendigen Auskünfte. Der El-

ternbeirat soll gehört werden, bevor der Schulleiter 

Maßnahmen trifft, die für das Schulleben von allge-

meiner Bedeutung sind.

(3) Die Eltern der Schüler einer Klasse wählen aus 

ihrer Mitte einen Klassenelternvertreter und dessen 

Stellvertreter. Die Klassenelternvertreter und ihre 

Stellvertreter bilden den Elternbeirat der Schule.

(4) Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte den Vor-

sitzenden und dessen Stellvertreter. Er gibt sich eine 

Geschäftsordnung.

§ 58 GESAMTELTERNBEIRAT,  
ARBEITSKREISE
(1) Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzen-

den der Elternbeiräte aller Schulen eines Schulträgers 

bilden den Gesamtelternbeirat. Er ist im Rahmen der 

in § 57 Abs. 1 bezeichneten Aufgaben für alle über den 

Bereich einer Schule hinausgehenden Angelegenhei-

ten zuständig.

(2) Elternvertretungen können sich zu überörtlichen 

Arbeitskreisen zusammenschließen, um im Rahmen 

ihrer Zielsetzung Erfahrungen und Meinungen auszu-

tauschen, gemeinsam Veranstaltungen durchzuführen 

und gemeinsame Stellungnahmen zu erarbeiten. Die 

Schulaufsichtsbehörden beraten und unterstützen sol-

che Arbeitskreise.

§ 59 SONDERREGELUNGEN
(1) Für Berufsschulen und sonstige schulische Bil-

dungsgänge, in denen neben der schulischen Ausbil-

dung ein Berufsausbildungsvertrag geschlossen wird 

sowie für die entsprechenden Sonderschulen gelten die 

Vorschriften der §§ 55 bis 57 mit folgender Maßgabe:

1. anstelle von Klassenpflegschaften können Berufsgrup-

pen- und Abteilungspflegschaften gebildet werden,

2. die für die Berufserziehung der Schüler Mitverant-

wortlichen gehören den Pflegschaften an, um die 

Erziehungsgemeinschaft zwischen Schule, Eltern-

haus und Berufsausbildungsstätte zu fördern.

(2) An den Kollegs, an den einjährigen Berufskollegs 

zum Erwerb der Fachhochschulreife, an den Berufso-

berschulen und an den Fachschulen mit Ausnahme der 

Fachschulen für Sozialpädagogik nach dem Gesetz zur 

Ausbildung der Fachkräfte an Kindergärten werden Klas-

senpflegschaften und Elternvertretungen nicht gebildet.

(3) An den Grundschulförderklassen und den Schul-

kindergärten werden Vertretungen der Eltern gebildet; 

§ 55 Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 60 LANDESELTERNBEIRAT
(1) Der aus gewählten Vertretern der Eltern bestehen-

de Landeselternbeirat berät das Kultusministerium in 

allgemeinen Fragen des Erziehungs- und Unterrichts-

wesens, insbesondere bei der Gestaltung der Bildungs- 

und Lehrpläne und der Zulassung der Schulbücher.

(2) Der Landeselternbeirat kann dem Kultusministe-

rium Vorschläge und Anregungen unterbreiten. Das 

Kultusministerium unterrichtet den Landeselternbeirat 

über die wichtigen allgemeinen Angelegenheiten und 

erteilt ihm die notwendigen Auskünfte. Auch soll das 

Kultusministerium dem Landeselternbeirat allgemeine, 

die Gestaltung und Ordnung des Schulwesens betref-

fende Regelungen vor ihrem Inkrafttreten zuleiten.
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(3) Der Landeselternbeirat wählt aus seiner Mitte den 

Vorsitzenden und dessen Stellvertreter und gibt sich 

eine Geschäfts- und Wahlordnung.

§ 76 ERFÜLLUNG DER SCHULPFLICHT
(1) Zum Besuch der in § 72 Abs. 2 Nr. 1 bezeichneten 

Schulen sind alle Kinder und Jugendlichen verpflich-

tet, soweit nicht für ihre Erziehung und Unterrichtung 

in anderer Weise ausreichend gesorgt ist. Anstelle des 

Besuchs der Grundschule darf anderweitiger Unter-

richt nur ausnahmsweise in besonderen Fällen von der 

Schulaufsichtsbehörde gestattet werden.

(2) Der Schulpflichtige hat die Schule zu besuchen, in 

deren Schulbezirk er wohnt. Dies gilt nicht für Schul-

pflichtige, die eine Schule in freier Trägerschaft besu-

chen. Die Schulaufsichtsbehörde kann

1. bis zu einer Regelung nach den §§ 28, 30 und 31 

aus Gründen einer im öffentlichen Interesse lie-

genden Verbesserung der Schulverhältnisse nach 

Anhören der beteiligten Schulträger oder

2. zur Bildung annähernd gleich großer Klassen oder 

bei Erschöpfung der Aufnahmekapazität einer 

Schule oder

3. in sonstigen Fällen, wenn wichtige Gründe vor-

liegen, 

Abweichungen von Satz 1 zulassen oder anordnen. In 

den Fällen von Nummer 2 und 3 hört die Schulauf-

sichtsbehörde vor der Entscheidung die Eltern der be-

troffenen Schüler an.

Die Schulaufsichtsbehörde kann in den Fällen von Satz 

3 Nr. 2 und 3 die Zuständigkeit für die Anhörung und 

die Entscheidung auf den geschäftsführenden Schullei-

ter übertragen.

PFLICHT ZUM BESUCH DER SONDER-
SCHULE
§ 82 ALLGEMEINES
(1) Die in § 15 Abs. 1 genannten Schüler sind zum Be-

such der für sie geeigneten Sonderschule verpflichtet.

(2) Darüber, ob die Pflicht zum Besuch einer Sonder-

schule im Einzelfall besteht, und darüber, welcher Typ 

der Sonderschule (§ 15 Abs. 1) für den Sonderschulpflich-

tigen geeignet ist, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde; 

sie strebt das Einvernehmen mit den Erziehungsbe-

rechtigten an. Auf Verlangen der Schulaufsichtsbehör-

de haben sich Kinder und Jugendliche an einer päda-

gogisch-psychologischen Prüfung (Schuleignungs- oder 

Schulleistungsprüfung und Intelligenztest) zu beteiligen 

und vom Gesundheitsamt untersuchen zu lassen.

(3) Die Pflicht zum Besuch einer Sonderschule ruht,

1. wenn der Schulweg zu weit oder besonders schwie-

rig ist und eine geeignete Heimsonderschule nicht 

zur Verfügung steht oder

2. wenn Schüler die Sonderschule wegen medizi-

nisch zu diagnostizierender Besonderheiten nicht 

besuchen können. Zur Prüfung dieser Vorausset-

zungen sind sie verpflichtet, sich auf Verlangen  

der Schulaufsichtsbehörde vom Gesundheitsamt 

untersuchen zu lassen.

Die Entscheidung hierüber trifft die Schulaufsichtsbe-

hörde.

(4) Von der Pflicht zum Besuch einer Sonderschule 

ist befreit, wer eine von der Schulaufsichtsbehörde als 

gleichwertig anerkannte Unterweisung erfährt.

§ 85 VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE 
ERFÜLLUNG DER SCHUL- UND TEIL-
NAHMEPFLICHT, INFORMIERUNG DES 
JUNGENDAMTES, VERPFLICHTENDES 
ELTERNGESPRÄCH
(1) Die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen 

Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, ha-

ben die Anmeldung zur Schule vorzunehmen und dafür 

Sorge zu tragen, dass der Schüler am Unterricht und an 

den übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule 

regelmäßig teilnimmt und sich der Schulordnung fügt. 

Sie sind verpflichtet, den Schüler für den Schulbesuch 

in gehöriger Weise auszustatten, die zur Durchführung 

der Schulgesundheitspflege erlassenen Anordnungen 

zu befolgen und dafür zu sorgen, dass die in diesem 

Gesetz vorgesehenen pädagogisch-psychologischen 

Prüfungen und amtsärztlichen Untersuchungen ord-

nungsgemäß durchgeführt werden können.

(2) Die für die Berufserziehung der Schüler Mitver-

antwortlichen (Ausbildende, Dienstherren, Leiter von 

Betrieben) oder deren Bevollmächtigte haben den Be-

rufsschulpflichtigen unverzüglich zur Schule anzumel-

den, ihm die zur Erfüllung der Pflicht zum Besuch der 
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Berufsschule erforderliche Zeit zu gewähren und ihn 

zur Erfüllung der Berufsschulpflicht anzuhalten.

(3) Die Schule soll das Jugendamt unterrichten, wenn 

gewichtige Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das 

Wohl eines Schülers ernsthaft gefährdet oder beein-

trächtigt ist; in der Regel werden die Eltern vorher an-

gehört. Zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung 

arbeiten Schule und Jugendamt zusammen.

(4) Nimmt bei einem dringenden Aussprachebedarf 

kein Elternteil eine Einladung des Klassenlehrers oder 

Schulleiters zum Gespräch wahr und stellt die Klas-

senkonferenz unter Vorsitz des Schulleiters gewichti-

ge Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls des 

Schülers fest, kann die weitere Einladung zum Ge-

spräch mit dem Hinweis verbunden werden, dass bei 

Nichtbefolgen das Jugendamt unterrichtet wird.

§ 86 ZWANGSGELD, SCHULZWANG
(1) Kommen die Erziehungsberechtigten oder diejeni-

gen, denen Erziehung und Pflege eines Kindes anver-

traut ist, ihrer Pflicht nach § 85 Abs. 1 nicht nach, kann 

die obere Schulaufsichtsbehörde nach Maßgabe des 

Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangs-

geld festsetzen.

(2) Schulpflichtige, die ihre Schulpflicht nicht er-

füllen, können der Schule zwangsweise zugeführt 

werden. Die Zuführung wird von der für den Wohn- 

oder Aufenthaltsort der Schulpflichtigen zuständigen 

Polizeibehörde angeordnet. Wenn die Erziehungsbe-

rechtigten oder diejenigen, denen Erziehung und 

Pflege eines Kindes anvertraut ist, schulpflichtige 

Kinder trotz Aufforderung nicht vorstellen, kann das 

Amtsgericht auf Antrag der zuständigen Polizeibe-

hörde eine Durchsuchung von deren Wohnung an-

ordnen.

§ 88 WAHL DES BILDUNGSWEGES
(1) Über alle weiteren Bildungswege nach der Grund-

schule entscheiden die Erziehungsberechtigten. Voll-

jährige Schüler entscheiden selbst.

(2) In die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasi-

um, das Kolleg, die Berufsfachschule, das Berufskol-

leg, die Berufsoberschule und die Fachschule kann nur 

derjenige Schüler aufgenommen werden, der nach sei-

ner Begabung und Leistung für die gewählte Schulart 

geeignet erscheint.

(3) Schüler, welche nach Begabung oder Leistung die 

Voraussetzungen für den erfolgreichen Besuch einer 

der in Absatz 2 genannten Schulen nicht erfüllen, wer-

den aus der Schule entlassen; sie haben, falls sie noch 

schulpflichtig sind, eine Schule der ihrer Begabung 

entsprechenden Schulart zu besuchen.

(4) Die Aufnahme eines Schülers in eine der in Ab-

satz 2 genannten Schulen darf nicht deshalb abgelehnt 

werden, weil der Schüler nicht am Schulort wohnt. Ein 

Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule be-

steht nicht, solange der Besuch einer anderen Schule 

desselben Schultyps möglich und dem Schüler zumut-

bar ist; die Schulaufsichtsbehörde kann Schüler einer 

anderen Schule desselben Schultyps zuweisen, wenn 

dies zur Bildung annähernd gleich großer Klassen oder 

bei Erschöpfung der Aufnahmekapazität erforderlich 

und dem Schüler zumutbar ist. Die Schulaufsichtsbe-

hörde hört vor der Entscheidung die Eltern der betrof-

fenen Schüler an.

§ 90 ERZIEHUNGS- UND  
ORDNUNGSMASSNAHMEN
(1) Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen dienen der 

Verwirklichung des Erziehungs- und Bildungsauftrags 

der Schule, der Erfüllung der Schulbesuchspflicht, der 

Einhaltung der Schulordnung und dem Schutz von 

Personen und Sachen innerhalb der Schule.

(2) Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen kommen 

nur in Betracht, soweit pädagogische Erziehungsmaß-

nahmen nicht ausreichen; hierzu gehören auch Ver-

einbarungen über Verhaltensänderungen des Schülers. 

Bei allen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ist 

der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.

(3) Folgende Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

können getroffen werden:

1.  Durch den Klassenlehrer oder durch den unter-

richtenden Lehrer: Nachsitzen bis zu zwei Unter-

richtsstunden;

2. durch den Schulleiter:

 a) Nachsitzen bis zu vier Unterrichtsstunden,

 b) Überweisung in eine Parallelklasse desselben  

 Typs innerhalb der Schule,
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 c) Androhung des zeitweiligen Ausschlusses vom  

 Unterricht,

 d) Ausschluss vom Unterricht bis zu fünf Unter- 

 richtstagen, bei beruflichen Schulen in Teilzeit 

 form Ausschluss für einen Unterrichtstag;

nach Anhörung der Klassenkonferenz oder Jahrgangs-

stufenkonferenz, soweit deren Mitglieder den Schüler 

selbstständig unterrichten:

 e) einen über den Ausschluss vom Unterricht   

 nach Buchstabe d) hinausgehenden Ausschluss

  vom Unterricht bis zu vier Unterrichtswochen,

 f) Androhung des Ausschlusses aus der Schule,

 g) Ausschluss aus der Schule.

Nachsitzen gemäß Nummer 2 Buchstabe a oder die 

Überweisung in eine Parallelklasse kann mit der An-

drohung des zeitweiligen Ausschlusses vom Unterricht 

verbunden werden; der zeitweilige Ausschluss vom 

Unterricht kann mit der Androhung des Ausschlusses 

aus der Schule verbunden werden. Die aufschiebende 

Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ent-

fällt. Die körperliche Züchtigung ist ausgeschlossen.

(4) Vor dem Ausschluss aus der Schule wird auf 

Wunsch des Schülers, bei Minderjährigkeit auf 

Wunsch der Erziehungsberechtigten, die Schulkon-

ferenz angehört. Nach dem Ausschluss kann die neu 

aufnehmende Schule die Aufnahme von einer Verein-

barung über Verhaltensänderungen des Schülers ab-

hängig machen und eine Probezeit von bis zu sechs 

Monaten festsetzen, über deren Bestehen der Schul-

leiter entscheidet.

(5) Die obere Schulaufsichtsbehörde kann den Aus-

schluss aus der Schule auf alle Schulen des Schul-

orts, des Landkreises oder ihres Bezirks, die oberste 

Schulaufsichtsbehörde auf alle Schulen des Landes mit 

Ausnahme der nach § 82 für den Schüler geeigneten 

Sonderschule ausdehnen. Die Ausdehnung des Aus-

schlusses wird dem Jugendamt mitgeteilt.

(6) Ein zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht, seine 

Androhung oder eine Androhung des Ausschlusses 

aus der Schule sind nur zulässig, wenn ein Schüler 

durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten seine 

Pflichten verletzt und dadurch die Erfüllung der Auf-

gabe der Schule oder die Rechte anderer gefährdet. Ein 

Ausschluss aus der Schule ist nur zulässig, wenn neben 

den Voraussetzungen des Satzes 1 das Verbleiben des 

Schülers in der Schule eine Gefahr für die Erziehung 

und Unterrichtung, die sittliche Entwicklung, Gesund-

heit oder Sicherheit der Mitschüler befürchten lässt.

(7) Vor der Entscheidung nachzusitzen genügt eine 

Anhörung des Schülers. Im Übrigen gibt der Schullei-

ter dem Schüler, bei Minderjährigkeit auch den Erzie-

hungsberechtigten, Gelegenheit zur Anhörung; Schü-

ler und Erziehungsberechtigte können einen Beistand 

hinzuziehen.

(8) Ein zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht kann, 

ein wiederholter zeitweiliger Ausschluss vom Unter-

richt soll dem Jugendamt mitgeteilt werden; ein Aus-

schluss aus der Schule wird dem Jugendamt mitgeteilt. 

Ein zeitweiliger Ausschluss vom Unterricht, seine 

Androhung, ein Ausschluss aus der Schule oder sei-

ne Androhung wird den für die Berufserziehung des 

Schülers Mitverantwortlichen mitgeteilt.

(9) Der Schulleiter kann in dringenden Fällen einem 

Schüler vorläufig bis zu fünf Tagen den Schulbesuch 

untersagen, wenn ein zeitweiliger Ausschluss vom Un-

terricht zu erwarten ist oder er kann den Schulbesuch 

vorläufig bis zu zwei Wochen untersagen, wenn ein 

Ausschluss aus der Schule zu erwarten ist. Zuvor ist 

der Klassenlehrer zu hören.

§ 91 SCHULGESUNDHEITSPFLEGE
Die Schüler sind verpflichtet, sich im Rahmen der 

Schulgesundheitspflege durch das Gesundheitsamt 

überwachen und untersuchen zu lassen. Die Pflicht 

zur Untersuchung besteht auch für die zur Schule an-

gemeldeten Kinder.

§ 94 LERNMITTELFREIHEIT
(1) In den öffentlichen Grundschulen, Hauptschulen, 

Realschulen, Gymnasien, Kollegs, Berufsschulen, Be-

rufsfachschulen, Berufskollegs, Berufsoberschulen und 

Sonderschulen hat der Schulträger den Schülern alle 

notwendigen Lernmittel mit Ausnahme von Gegenstän-

den geringen Wertes leihweise zu überlassen, sofern die 

Lernmittel nicht von den Erziehungsberechtigten oder 

den Schülern selbst beschafft werden; ausnahmsweise 

werden sie zum Verbrauch überlassen, wenn Art oder 

Zweckbestimmung des Lernmittels eine Leihe aus-
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Elternbeiratsverordnung
DIE WICHTIGSTEN BESTIMMUNGEN

vom 16. Juli 1985 (GBI. S. 236; K.u.U. S. 353), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 28. September 2001 

(GBl. S. 594 K. u. U. S. 372)

Erster Teil  
Eltern
§ 1 ELTERN
(1) Eltern im Sinne dieser Verordnung sind alle Er-

ziehungsberechtigten, denen die Sorge für die Person 

des Schülers zusteht, oder Personen, denen diese die 

Erziehung außerhalb der Schule anvertraut haben.

(2) Die Elternrechte bei volljährigen Schülern in Klas-

senpflegschaft, Elternvertretungen und Schulkonfe-

renz gemäß § 55 Abs. 3 SchG können von den Erzie-

hungsberechtigten, denen die Sorge für die Person des 

Schülers im Zeitpunkt des Eintritts der Volljährigkeit 

zustand, wahrgenommen werden.

§ 2 ELTERNRECHTE
Die Rechte und Pflichten der einzelnen Eltern gegen-

über ihren Kindern, gegenüber Schule und Schulverwal-

tung werden durch diese Verordnung nicht berührt.

§ 3 ELTERN-LEHRERGESPRÄCH 
(1) Unbeschadet dienstlicher Regelungen stehen die 

Lehrer den Eltern in Sprechstunden zur gegenseitigen 

persönlichen Aussprache und Beratung zur Verfügung.

(2) Darüber hinaus können die Schulen Elternsprech-

tage durchführen, an denen die Lehrerinnen und 

Lehrer in der unterrichtsfreien Zeit während eines be-

stimmten Zeitraums in der Schule für Gespräche mit 

den Eltern anwesend sind. Auf Antrag des Elternbei-

rats kann die Schule nach Beschluss der Gesamtlehrer-

konferenz den Elternsprechtag einmal im Schuljahr auf 

einen unterrichtsfreien Samstag legen. 

§ 4 RECHTSSTELLUNG  
DER ELTERNVERTRETER
Die Elternvertreter sind bei der Ausübung ihrer Rech-

te im schulischen Bereich frei von Weisungen durch 

schließen. Gegenstände, die auch außerhalb des Unter-

richts gebräuchlich sind, gelten nicht als Lernmittel.

(2) Das Kultusministerium bestimmt durch Rechts-

verordnung, welche Lernmittel notwendig und welche 

davon zum Verbrauch zu überlassen sind.

(3) Ausländische Schüler stehen den einheimischen gleich.

§ 100 b FAMILIEN- UND  
GESCHLECHTSERZIEHUNG
(1) Unbeschadet des natürlichen Erziehungsrechts der 

Eltern gehört Familien- und Geschlechtserziehung 

zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. Sie 

wird unter Wahrung der Toleranz für unterschiedliche 

Wertauffassungen fächerübergreifend durchgeführt.

(2) Ziel der Familien- und Geschlechtserziehung 

ist es, die Schüler altersgemäß mit den biologischen, 

ethischen, kulturellen und sozialen Tatsachen und Be-

zügen der Geschlechtlichkeit des Menschen vertraut 

zu machen. Die Familien- und Geschlechtserziehung 

soll das Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre 

und für partnerschaftliches Verhalten in persönlichen 

Beziehungen und insbesondere in Ehe und Familie 

entwickeln und fördern.

(3) Die Erziehungsberechtigten sind zuvor über Ziel, 

Inhalt und Form der Geschlechtserziehung sowie über 

die hierbei verwendeten Lehr- und Lernmittel zu in-

formieren.

(4) Das Kultusministerium erlässt Richtlinien über die 

Familien- und Geschlechtserziehung in den einzelnen 

Schularten und Klassen.
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Schule, Schulaufsichtsbehörde und sonstige Behörden. 

Andererseits sind auch sie nicht berechtigt, diesen 

Weisungen zu erteilen oder Untersuchungen gegen sie 

wegen ihres dienstlichen Verhaltens zu führen; unbe-

rührt hiervon bleibt das Informations- und Beschwer-

derecht der Eltern.

Zweiter Teil 
Pflegschaften
 
1. ABSCHNITT 
KLASSENPFLEGSCHAFT

§ 5 AUFGABEN
Aufgaben und Rechte der Klassenpflegschaft ergeben 

sich aus § 56 SchG.

§ 6 MITGLIEDER UND  
TEILNAHMEBERECHTIGTE
(1) Mitglieder der Klassenpflegschaft sind die Eltern 

der Schüler der Klasse sowie alle Lehrer, die an der 

Klasse regelmäßig unterrichten.

(2) Der Schulleiter und der Vorsitzende des Eltern-

beirats sind berechtigt, an den Sitzungen der Klassen-

pflegschaft teilzunehmen; sie sind hierzu einzuladen.

§ 7 STIMMRECHT
Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied der 

Klassenpflegschaft mit einer Stimme. Das gilt auch 

für Mitglieder, denen die Sorge für mehrere Schüler 

der Klasse zusteht; Mutter und Vater haben je eine 

Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts und die 

Beschlussfassung im Wege der schriftlichen Umfrage 

sind nicht zulässig.

§ 8 SITZUNGEN
(1) Der Vorsitzende der Klassenpflegschaft lädt zu den 

Sitzungen der Klassenpflegschaft ein, bereitet sie vor 

und leitet sie. Er bestimmt im Benehmen mit dem Klas-

senlehrer Zeitpunkt, Tagungsort und Tagesordnung der 

Sitzung sowie die Tagesordnungspunkte, zu denen ge-

mäß § 56 Abs. 3 Satz 2 SchG der Klassensprecher und 

sein Stellvertreter einzuladen sind; das gleiche gilt für 

die Einladung aller Schüler einer Klasse und weiterer 

Personen. Die Einladungsfrist soll mindestens eine Wo-

che betragen. Für die Einladung zur Sitzung kann sich 

der Vorsitzende der Hilfe der Schule bedienen.

(2) Zu einer Sitzung ist einzuladen, wenn es der För-

derung der Erziehungsarbeit in der Klasse dienlich er-

scheint, mindestens jedoch einmal im Schulhalbjahr. 

Außerdem hat der Vorsitzende binnen zwei Wochen 

zu einer Sitzung einzuladen, wenn ein Viertel der El-

tern, der Klassenlehrer, der Schulleiter oder der El-

ternbeiratsvorsitzende darum nachsuchen (§ 56 Abs. 

5 Satz 2 SchG).

(3) Die Sitzungen der Klassenpflegschaft sind nicht 

öffentlich.

(4) Die Klassenlehrer sind zur Teilnahme an den Sit-

zungen verpflichtet, die Fachlehrer, soweit ihre Teilnah-

me entsprechend der Tagesordnung erforderlich ist.

(5) Das Recht der Eltern einer Klasse, außerhalb der Klas-

senpflegschaft zusammenzukommen, bleibt unberührt.

§ 9 GESCHÄFTSORDNUNG
Die Schulkonferenz kann für die Klassenpflegschaften 

eine Geschäftsordnung erlassen, die insbesondere das 

Nähere regelt über:

1. Die Form und die Frist für die Einladungen; dabei 

kann bestimmt werden, dass die Einladung der El-

tern über die Schüler erfolgen kann;

2. das Verfahren bei Abstimmungen insbesondere 

darüber, ob geheim abzustimmen ist;

3. die Wahl des Schriftführers.

2. ABSCHNITT  
SONSTIGE PFLEGSCHAFTEN

§ 10 PFLEGSCHAFTEN AN  
BERUFSSCHULEN UND BERUFS- 
KOLLEGS IN TEILZEITUNTERRICHT
(1) Für die Klassenpflegschaften an Berufsschulen und 

Berufskollegs in Teilzeitunterricht gelten die §§ 5 bis 9 

mit der Maßgabe, dass der Klassenpflegschaft auch die 

für die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortli-

chen angehören. Dasselbe gilt für Berufsschulen und 

Berufskollegs in Teilzeitunterricht, die organisatorisch 

mit anderen Schularten verbunden sind.
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(2) Werden gemäß § 59 Abs. 1 SchG Berufsgruppen- 

oder Abteilungspflegschaften gebildet, so gelten die §§ 

5 bis 9 entsprechend mit folgender Maßgabe:

1. zuständig für die Bildung ist die Schulkonferenz;

2. die Pflegschaften können für einzelne oder alle 

Jahrgangsstufen der Berufsgruppe oder Abteilung 

gebildet werden;

3. Mitglieder sind

 a) die Eltern der Schüler, die in der Jahrgangsstufe  

 zu der jeweiligen Berufsgruppe oder Abteilung  

 gehören,

 b) die Lehrer, die diese Schüler unterrichten,

 c) die für die Berufserziehung der Schüler Mitver-

  antwortlichen;

4. Vorsitzender der Pflegschaft ist jeweils der Eltern-

vertreter im Elternbeirat (§ 21);

5.  stellvertretender Vorsitzender ist jeweils ein von 

den Lehrern aus ihrer Mitte gewählter Vertreter.

(3) Für die Berufserziehung der Schüler Mitverant-

wortliche sind

1. die Ausbilder, Dienstherren und Leiter von Betrie-

ben oder deren Bevollmächtigte, solange zwischen 

ihnen und den Schülern ein Ausbildungs- oder Ar-

beitsverhältnis besteht;

2. je ein von der örtlich und sachlich zuständigen 

Handwerkskammer oder Industrie- und Handels-

kammer berufener Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-

vertreter; sind sowohl eine Handwerkskammer als 

auch eine Industrie- und Handelskammer zustän-

dig, so können beide Kammern je einen Arbeit-

geber- und Arbeitnehmervertreter berufen. Diese 

Vertreter sollen die Voraussetzungen gemäß Num-

mer 1 erfüllen und dem Berufsbildungsausschuss 

einer nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen 

Stelle angehören. Sie müssen mit den besonderen 

Aufgaben der Berufsausbildung vertraut sein.

(4) Die Pflegschaften sind auch dann einzuberufen, wenn 

ein Viertel der Vertreter der für die Berufserziehung der 

Schüler Mitverantwortlichen darum nachsucht.

§ 11 JAHRGANGSSTUFEN- 
PFLEGSCHAFT
Für die Jahrgangsstufen 12 und 13 des Gymnasiums 

wird jeweils eine Jahrgangsstufenpflegschaft gebildet. 

Für sie gelten die §§ 5 bis 9 mit folgender Maßgabe:

1. An die Stelle der Eltern der Schüler der Klasse, der 

Lehrer der Klasse und des Klassensprechers treten 

jeweils die Eltern der Schüler der Jahrgangsstufe, alle 

Lehrer, die regelmäßig in der Jahrgangsstufe unter-

richten, die Vertreter der Schüler der Jahrgangsstufe 

im Schülerrat sowie deren Stellvertreter.

2. An die Stelle des Vorsitzenden der Klassenpfleg-

schaft tritt der Vorsitzende der Jahrgangsstufen-

pflegschaft. Er wird von den Elternvertretern der 

Jahrgangsstufe (§ 22) aus ihrer Mitte gewählt. Für 

die Wahl und die Amtszeit gelten die §§ 14 bis 20 

entsprechend.

3. An die Stelle des Klassenlehrers tritt ein Lehrer 

der Jahrgangsstufe. Er wird von der Jahrgangsstu-

fenkonferenz aus ihrer Mitte entsprechend der 

Konferenzordnung gewählt.

§ 12 KURSPFLEGSCHAFT
Die Jahrgangsstufenpflegschaft kann für die Leistungs-

kurse Kurspflegschaften bilden. Für diese gelten die §§ 

5 bis 9 mit folgender Maßgabe:

1. An die Stelle der Eltern der Schüler der Klasse, 

der Lehrer der Klasse und des Klassensprechers 

treten jeweils die Eltern der Schüler des Kurses, 

alle Lehrer, die regelmäßig im Kurs unterrichten, 

und der Kurssprecher sowie sein Stellvertreter.

2. Die Eltern der Kurspflegschaft wählen aus ihrer 

Mitte den Vorsitzenden der Kurspflegschaft. Für 

die Wahl und die Amtszeit gelten die §§ 14 bis 

20 entsprechend. Stellvertreter ist der Kurslehrer; 

bei mehreren Kurslehrern wird er vom Schulleiter 

bestimmt.

§ 13 PFLEGSCHAFTEN AN HEIM- 
SCHULEN UND SONDERSCHULEN
Für die Pflegschaften an Gymnasien in Aufbauform 

mit Heim, Heimsonderschulen und Sonderschulen 

gelten die §§ 5 bis 12 entsprechend.
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Dritter Teil 
Elternvertreter

1. ABSCHNITT  
KLASSENELTERNVERTRETER

§ 14 WAHL UND WÄHLBARKEIT
(1) Die Eltern der Schüler der Klasse wählen den 

Klassenelternvertreter und seinen Stellvertreter (§ 57 

Abs. 3 Satz 1 SchG). Die Wahl erfolgt in dem Schul-

jahr, das auf den Ablauf der Amtszeit des bisherigen 

Elternvertreters folgt, spätestens aber innerhalb von 

sechs Wochen nach Beginn des Unterrichts. Für die 

Stimmabgabe gilt § 7 entsprechend.

(2) Wählbar sind die Eltern jedes Schülers der Klasse, 

ausgenommen:

1. Der Schulleiter, der Stellvertretende Schulleiter 

und die Lehrer der Schule sowie sonstige Perso-

nen, die an der Schule unterrichten;

2. die Ehegatten des Schulleiters, des Stellvertreten-

den Schulleiters und der Lehrer, die die Klasse 

unterrichten;

3. die in einer Schulaufsichtsbehörde des Landes täti-

gen Beamten des höheren Dienstes;

4. die Ehegatten der für die Fach- und Dienstaufsicht 

über die Schule zuständigen Beamten;

5. die gesetzlichen Vertreter des Schulträgers, ihre all-

gemeinen Stellvertreter sowie die beim Schulträ-

ger für die Schulverwaltung zuständigen leitenden 

Beamten.

(3) Niemand kann an derselben Schule zum Klassen-

elternvertreter oder Stellvertreter mehrerer Klassen 

gewählt werden.

§ 15 AMTSZEIT UND FORT- 
FÜHRUNG DER GESCHÄFTE
(1) Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl 

und dauert bis zum Ende des laufenden Schuljahres. 

Wiederwahl ist zulässig, solang die Wählbarkeit besteht.

(2) Die Amtszeit kann durch Wahlordnung für alle 

Elternvertreter der Schule verlängert werden, jedoch 

höchstens um zwei Schuljahre.

(3) Klassenelternvertreter, deren Amtszeit abgelaufen 

ist, versehen ihr Amt geschäftsführend bis zur Neu-

wahl der Klassenelternvertreter weiter. Das gilt auch 

dann, wenn sie nicht mehr wählbar sind.

§ 16 VORZEITIGE BEENDIGUNG
(1) Das Amt des Klassenelternvertreters erlischt vor 

Ablauf der Amtszeit mit dem Verlust der Wählbarkeit 

für dieses Amt.

(2) Klassenelternvertreter und Stellvertreter können 

vor Ablauf der Amtszeit dadurch abberufen werden, 

dass die Mehrheit der Wahlberechtigten einen Nach-

folger für den Rest der laufenden Amtszeit wählt. Die 

Wahl muss erfolgen, wenn ein Viertel der Wahlberech-

tigten schriftlich darum nachsucht. Für die Einladung 

gilt § 17 Abs. 1 Satz 2 mit der Maßgabe, dass der betrof-

fene Amtsinhaber als verhindert gilt, und § 17 Abs. 3.

§ 17 WAHLVERFAHREN
(1) Der geschäftsführende Amtsinhaber lädt die Wahl-

berechtigten zur Neuwahl ein und bereitet die Wahl vor. 

Ist kein geschäftsführender Amtsinhaber vorhanden oder 

ist er verhindert, so sorgt dafür sein Stellvertreter. 

(2) In neu gebildeten Klassen lädt der Vorsitzende des 

Elternbeirats oder ein von ihm bestimmter Klassenel-

ternvertreter zur ersten Wahl ein und bereitet sie vor; 

für geschäftsführende Amtsinhaber gilt dies entspre-

chend. Nimmt der Vorsitzende des Elternbeirats diese 

Aufgabe nicht wahr, übernimmt sie der Klassenlehrer 

oder ein vom Schulleiter bestimmter Lehrer.

(3) Die Einladungsfrist beträgt eine Woche.

(4) Die Wahlordnung kann Abweichungen von den 

Absätzen 1 und 2 bestimmen; sie hat für den Fall, dass 

kein Stellvertreter vorhanden oder dass auch dieser 

verhindert ist, Vorsorge zu treffen.

§ 18 ABSTIMMUNGS- 
GRUNDSÄTZE
(1) Die Wahl findet auf Antrag geheim statt. Wird ein 

Antrag nicht gestellt, wird durch Handzeichen abge-

stimmt.

(2) Eine Übertragung des Stimmrechts ist nicht zulässig.

(3) Gewählt ist, wer die meisten gültigen Stimmen er-

hält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los; die 

Wahlordnung kann etwas anderes bestimmen.
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§ 23 ELTERNVERTRETER AN HEIM-
SCHULEN UND SONDERSCHULEN
Für die Elternvertreter an Gymnasien in Aufbauform 

mit Heim, Heimsonderschulen und Sonderschulen 

gelten die §§ 14 bis 22 entsprechend mit der Maßga-

be, dass an Sonderschulen auf die Wahl des stellver-

tretenden Klassenelternvertreters verzichtet werden 

kann.

Vierter Teil 
Elternvertretungen

1. ABSCHNITT 
ELTERNBEIRAT

§ 24 AUFGABEN
Aufgaben und Rechte des Elternbeirats ergeben sich 

aus § 57 SchG.

§ 25 MITGLIEDER
Mitglieder des Elternbeirats sind gemäß § 57 Abs. 3 Satz 2 

SchG mit gleichen Rechten und Pflichten die Klassenel-

ternvertreter und ihre Stellvertreter sowie die Elternver-

treter und ihre Stellvertreter nach den §§ 21 bis 23.

§ 26 WAHL UND AMTSZEIT DES  
VORSITZENDEN
(1) Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte den Vor-

sitzenden und dessen Stellvertreter (§ 57 Abs. 4 Satz 1 

SchG). Dabei sind nicht wählbar:

1. Schulleiter, stellvertretende Schulleiter und Lehrer 

an öffentlichen Schulen des Landes;

2. Ehegatten der Lehrer der Schule;

3. Ehegatten der in § 14 Abs. 2 Nr. 5 genannten Ver-

treter des Schulträgers.

(2) Zum Vorsitzenden oder zum stellvertretenden 

Vorsitzenden des Elternbeirats kann nicht gewählt 

werden, wer bereits an einer anderen Schule desselben 

Schulträgers eines dieser Ämter innehat.

(3) Die Wahl des Vorsitzenden des Elternbeirats und 

seines Stellvertreters findet nach der Wahl der Mitglie-

der des Elternbeirats (§ 25), spätestens aber innerhalb 

Elterninfo
ERZIEHUNGSAUFTRAG

§ 19 WAHLANFECHTUNG
(1) Über Einsprüche gegen die Wahl entscheidet der Eltern-

beirat, soweit die Wahlordnung nichts anderes bestimmt.

(2) Die Wahl kann nicht deshalb angefochten werden, 

weil sie später als sechs Wochen nach Beginn des Un-

terrichts (§ 14 Abs. 1 Satz 2) durchgeführt wurde.

§ 20 WAHLORDNUNG
Der Elternbeirat kann durch Wahlordnung nähere Re-

gelungen erlassen über:

1. die Verlängerung der Amtszeit der Klasseneltern-

vertreter und ihrer Stellvertreter;

2. die Form und die Frist für die Einladung, wobei be-

stimmt werden kann, dass die Einladung über die 

Schüler erfolgen kann;

3. eine Neuwahl für den Fall, dass der Klasseneltern-

vertreter und sein Stellvertreter vor Ablauf ihrer 

Amtszeit aus ihren Ämtern ausscheiden;

4. das Wahlverfahren, insbesondere darüber, ob ge-

heim abzustimmen und ob Briefwahl zulässig ist;

5. das Verfahren für Einsprüche gegen die Wahl.

2. ABSCHNITT 
SONSTIGE ELTERNVERTRETER

§ 21 ELTERNVERTRETER AN BERUFS-
SCHULEN UND BERUFSKOLLEGS IN 
TEILZEITUNTERRICHT
(1) Sind Berufsgruppen- oder Abteilungspflegschaften 

gebildet (§ 10 Abs.2), so werden, sofern der Klassen-

verband aufgelöst ist, für jede Jahrgangsstufe aller Be-

rufsgruppen oder Abteilungen je ein Elternvertreter 

und ein Stellvertreter gewählt. Im Übrigen gelten die 

§§ 14 bis 20 entsprechend.

(2) Ist der Klassenverband nicht aufgelöst, werden gemäß 

§ 14 Klassenelternvertreter und Stellvertreter gewählt.

§ 22 ELTERNVERTRETER FÜR  
JAHRGANGSSTUFEN
Die Eltern der Jahrgangsstufen 12 und 13 des Gymna-

siums wählen jeweils in den Elternbeirat so viele Ver-

treter wie in der vorangegangenen Klasse 11 Klassenel-

ternvertreter und Stellvertreter. Für die Vertreter der 

Jahrgangsstufen gelten die §§ 14 bis 20 entsprechend.
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von neun Wochen nach Beginn des Unterrichts in dem 

Schuljahr statt, das auf den Ablauf der Amtszeit der 

bisherigen Amtsinhaber folgt.

(4) Die Wahl ist nach erfolgter Wahl der Mitglieder des El-

ternbeirats, spätestens nach Ablauf der Frist für diese Wahl 

(§ 14 Abs. 1 Satz 2), zulässig. Das gilt auch dann, wenn zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht alle Mitglieder gewählt sind.

(5) Bei Einklassenschulen gilt der Klassenelternver-

treter als Vorsitzender und sein Stellvertreter als stell-

vertretender Vorsitzender des Elternbeirats.

(6) Für Amtszeit und Wahl des Vorsitzenden und sei-

nes Stellvertreters gelten die §§ 15 Abs. 1 und 3, 16 

Abs. 1, 17 Abs. 1 und 3 und § 18, für die vorzeitige 

Abberufung § 16 Abs. 2 und für die Wahlanfechtung 

§ 19 entsprechend. Sofern die Amtszeit der Mitglieder 

verlängert ist (§ 15 Abs. 2), kann auch die Amtszeit 

des Vorsitzenden und seines Stellvertreters durch Ge-

schäftsordnung entsprechend verlängert werden.

§ 27 SITZUNGEN
(1) Der Vorsitzende des Elternbeirats lädt zu den Sitzun-

gen des Elternbeirats ein, bereitet sie vor und leitet sie.

(2) Wird der Schulleiter zu einer Sitzung des Eltern-

beirats mit gleicher Frist wie die Eltern und unter Mit-

teilung der Tagesordnung eingeladen, soll er, im Ver-

hinderungsfall sein ständiger Vertreter, teilnehmen. 

(3) Der Elternbeirat kann weitere Personen ohne 

Stimmrecht zu Sitzungen zuziehen.

§ 28 GESCHÄFTSORDNUNG
Der Elternbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Die-

se regelt insbesondere das Nähere über:

1.  die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellver-

treters;

2. das Verfahren bei der Wahl des Vorsitzenden, sei-

nes Stellvertreters und der Vertreter der Eltern 

und ihrer Stellvertreter in der Schulkonferenz (§ 3 

Abs. 1 Schulkonferenzordnung);

3. die Form und die Frist für die Einladung, wobei 

bestimmt werden kann, dass die Einladung über 

die Schüler erfolgen kann;

4. eine Neuwahl für den Fall, dass der Vorsitzende 

und sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus 

ihren Ämtern ausscheiden;
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5. das Verfahren bei Abstimmungen, insbesondere dar-

über, ob geheim abzustimmen und ob eine Abstim-

mung im Wege der schriftlichen Umfrage zulässig ist;

6. die Voraussetzungen, unter denen der Vorsitzende 

verpflichtet ist, den Elternbeirat einzuberufen;

7. die Beschlussfähigkeit des Elternbeirats;

8. das Verfahren über Einsprüche gegen die Wahl des 

Vorsitzenden und seines Stellvertreters;

9. a) die Möglichkeit, zur Deckung notwendiger 

  Unkosten, freiwillige Beiträge zu erheben;

 b) die Möglichkeit, eine Elternkasse zu führen und  

 die für eine geordnete Kassenführung notwen- 

 digen Grundsätze zu erlassen;

10.  den Verzicht auf die Wahl des stellvertretenden Klas-

senelternvertreters an Sonderschulen gemäß § 23.

§ 29 FORTGELTUNG DER WAHL-  
UND GESCHÄFTSORDNUNG
Wahl- und Geschäftsordnung des Elternbeirats gelten 

fort, bis sie aufgehoben oder abgeändert werden. 

2. ABSCHNITT 
GESAMTELTERNBEIRAT

§ 30 AUFGABEN
Aufgaben und Rechte des Gesamtelternbeirats erge-

ben sich aus § 58 Abs. 1 Satz 2 SchG. Insbesondere 

obliegt es ihm,

1. die Fragen zu beraten, die alle Eltern an öffentli-

chen Schulen desselben Schulträgers berühren,

2. zum Verständnis der Eltern für die Entwicklung 

des örtlichen Schulwesens sowie für Fragen der 

Erziehung beizutragen,

3. Anregungen und Wünsche einzelner Vertreter der 

Eltern im Schulbeirat, soweit sie von allgemeiner 

Bedeutung sind, zu unterstützen,

4. Vorschläge, Anregungen und Empfehlungen an 

den Schulträger und an die Schulaufsichtsbehörde 

zu richten,

5. bei der Festlegung der beweglichen Ferientage ge-

mäß § 3 Abs. 3 der Ferienverordnung mitzuwirken.
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§ 31 MITGLIEDER
(1) Mitglieder des Gesamtelternbeirats sind gemäß § 58 

Abs. 1 Satz 1 SchG die Vorsitzenden und die stellvertre-

tenden Vorsitzenden der Elternbeiräte aller Schulen des-

selben Schulträgers. Daneben können Vorsitzende und 

stellvertretende Vorsitzende der Elternbeiräte der staat-

lich anerkannten Ersatzschulen im Gebiet des Schulträ-

gers Mitglieder werden, wenn sie in einem Wahlverfahren 

gewählt wurden, das den Vorgaben der §§ 14 bis 20, 22, 

23, 26 und 29 entspricht, und eine allgemein bildende 

Ersatzschule oder eine Ersatzschule vertreten, die einer 

beruflichen Schulart nach § 37 Satz 1 entspricht; wenn 

dem Gesamtelternbeirat ausschließlich Elternvertreter 

von allgemein bildenden oder von beruflichen Schulen 

angehören, können jeweils nur die Elternvertreter der 

entsprechenden Ersatzschulen Mitglieder werden.

(2) Der Gesamtelternbeirat kann weitere Personen 

ohne Stimmrecht zu Sitzungen zuziehen.

§ 32 WAHL UND AMTSZEIT DES  
VORSITZENDEN
(1) Zur ersten Sitzung des Gesamtelternbeirats in der 

neuen Amtszeit lädt der Vorsitzende des bisherigen 

Gesamtelternbeirats, im Verhinderungsfall sein Stell-

vertreter, ein; die Geschäftsordnung hat für den Fall, 

dass auch dieser verhindert ist, Vorsorge zu treffen. Ist 

kein Gesamtelternbeirat gebildet, lädt der Vorsitzende 

des Elternbeirats der Schule mit der größten Schüler-

zahl ein. Die Einladungsfrist beträgt eine Woche.

(2) Die Mitglieder des Gesamtelternbeirats wählen aus 

ihrer Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

(3) Die Wahl findet spätestens bis zum Ablauf der 

zwölften Woche nach Beginn des Unterrichts im neu-

en Schuljahr statt. § 26 Abs. 4 gilt entsprechend.

(4) Für Amtszeit und Wahl des Vorsitzenden und sei-

nes Stellvertreters gelten die §§ 15 Abs. 1 und 3, 17 Abs. 

1 und 3 und § 18, für die vorzeitige Abberufung § 16 

Abs. 2 und für die Wahlanfechtung § 19 entsprechend. 

Sofern die Amtszeit der Mitglieder verlängert ist (§ 26 

Abs. 6), kann auch die Amtszeit des Vorsitzenden und 

seines Stellvertreters durch Geschäftsordnung entspre-

chend verlängert werden, jedoch nicht über die Dauer 

seiner Zugehörigkeit zum Gesamtelternbeirat hinaus.

§ 33 ARBEITSKREISE
Die Aufgaben überörtlicher Arbeitskreise, die von El-

ternvertretungen (Elternbeiräte, Gesamtelternbeiräte) 

gebildet werden, ergeben sich aus § 58 Abs. 2 SchG. 

§ 32 gilt entsprechend, sofern der Arbeitskreis durch 

Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt.

§ 34 INFORMATIONSRECHT
(1) Die Schulaufsichtsbehörden beraten und unter-

stützen Gesamtelternbeiräte und überörtliche Arbeits-

kreise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben; sie stehen ih-

nen mindestens einmal im Schuljahr zur Aussprache 

zur Verfügung.

(2) Die Schulträger sollen in gleicher Weise Gesamt-

elternbeiräte und überörtliche Arbeitskreise bei ihrer 

Arbeit unterstützen.

§ 35 GESCHÄFTSORDNUNG
(1) Der Gesamtelternbeirat gibt sich eine Geschäfts-

ordnung. Für sie gelten § 28 Nr. 1, 3 bis 8 und Nr. 9b 

sowie § 29 entsprechend mit der Maßgabe, dass

1. die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellver-

treters nicht über die Dauer ihrer Mitgliedschaft im 

Gesamtelternbeirat hinaus verlängert werden kann;

2. auch die Wahl der Elternvertreter im Schulbeirat 

(§ 49 letzter Satz SchG) geregelt werden kann.

(2) Für die Geschäftsordnung überörtlicher Arbeits-

kreise gelten Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 sowie die §§ 30 und 

31 entsprechend.

3. ABSCHNITT 
LANDESELTERNBEIRAT

§ 36 AUFGABEN
(1) Aufgaben und Rechte des Landeselternbeirats er-

geben sich aus § 60 Abs. 1 und 2 SchG.

(2) Der Landeselternbeirat kann Ausschüsse bilden.

§ 37 MITGLIEDER
Der Landeselternbeirat besteht aus 29 gewählten Mit-

gliedern, und zwar aus jeweils einem Vertreter für

• die Grundschule

• die Hauptschule

• die Realschule
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von einem auf Landesebene gebildeten Wahlausschuss 

gewählt wird und die Eltern der Schüler wählbar sind, die 

zur Zeit der Wahl eine Schule nach § 37 Satz 2 besuchen.

Auszug aus der Schul- 
konferenzordnung
vom 8. Juni 1976 (K.u.U. S. 1151; GBI. S. 523), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 4. Juli 1995 (GBI. S. 

589; K.u.U. S. 466)

§ 2 MITGLIEDER DER  
SCHULKONFERENZ
(1) Für Schulen mit 14 und mehr Lehrerstellen gilt § 

47 Abs. 9 SchG.

(2) An Schulen mit weniger als 14 Lehrerstellen gehö-

ren der Schulkonferenz an der Schulleiter als Vorsitzen-

der, der Elternbeiratsvorsitzende als stellvertretender 

Vorsitzender und der Schülersprecher, der mindestens 

der Klasse 7 angehören muss; bei allgemeinen An-

gelegenheiten der Schülermitverantwortung tritt ein 

Verbindungslehrer mit beratender Stimme hinzu. Im 

Übrigen sind die einzelnen Gruppen nach Maßgabe 

der Absätze 3 bis 5 vertreten.

(3) An Schulen mit mindestens 7 Lehrerstellen gehö-

ren der Schulkonferenz zusätzlich an:

1. vier Vertreter der Lehrer;

2. bei Schulen, für die

 a) kein Schülerrat vorgesehen ist, drei Vertreter  

 der Eltern,

 b) kein Elternbeirat vorgesehen ist, drei Vertreter  

 der Schüler,

 c) Elternbeirat und Schülerrat vorgesehen sind,  

 jeweils ein Vertreter der Eltern und der Schüler; 

 der Schüler muss mindestens der Klasse 7 an- 

 gehören;

3. an Schulen mit Berufsschulen oder entsprechen-

den Sonderschulen zwei Vertreter der für die Be-

rufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen 

und zwei weitere Vertreter der Lehrer.

(4) An Schulen mit mindestens drei Lehrerstellen ge-

hören der Schulkonferenz zusätzlich an:

ERZIEHUNGSAUFTRAG

• das Gymnasium

• die Berufsschule und die Berufsfachschule

• das Berufskolleg mit Ausnahme des einjährigen Be-

rufskollegs zum Erwerb der Fachhochschulreife und 

das berufliche Gymnasium 

• die Sonderschule

aus jedem Oberschulamtsbezirk. Daneben gehört dem 

Landeselternbeirat ein Vertreter der staatlich anerkann-

ten Ersatzschulen an, die allgemein bildend sind oder die 

den beruflichen Schularten nach Satz 1 entsprechen.

§ 38 AMTSZEIT UND FORT- 
FÜHRUNG DER GESCHÄFTE
(1) Die Amtszeit des Landeselternbeirats beginnt am 

1. April des Jahres, in dem die Amtszeit des bisherigen 

Landeselternbeirats abläuft, und dauert drei Jahre. Er 

führt die Geschäfte bis zum Zusammentritt des neuen 

Landeselternbeirats fort.

(2) Die Mitgliedschaft im Landeselternbeirat endet 

nicht durch den Verlust der Wählbarkeit.

(3) ...

§ 41 WAHL UND WÄHLBARKEIT DER 
MITGLIEDER
(1) Die Mitglieder des Landeselternbeirats nach § 37 

Satz 1 und ihre Stellvertreter werden in den einzelnen 

Oberschulamtsbezirken von Wahlausschüssen spätes-

tens bis zum 1. April des Jahres gewählt, in dem die 

Amtszeit des bestehenden Landeselternbeirats abläuft. 

Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung; im Übri-

gen gilt § 18 Abs. 2 und 3. 

(2) Wählbar sind die Eltern jedes Schülers, der zur Zeit 

der Wahl im Lande eine Schule der Schulart/Schultyp 

besucht, die der Gewählte im Landeselternbeirat ver-

treten soll, ausgenommen Schulleiter, Stellvertretende 

Schulleiter und die in einer Schulaufsichtsbehörde des 

Landes tätigen Beamten des höheren Dienstes.

(3) Die Wahl eines Vertreters für mehrere Schular-

ten/Schultypen ist nur zulässig, soweit diese nach § 37 

Satz 1 zusammengefasst sind; dabei soll darauf geachtet 

werden, dass verschiedene Schularten/Schultypen bei 

der Wahl berücksichtigt werden.

(4) Für die Wahl des Mitglieds nach § 37 Satz 2 gelten 

Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass es 
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1. zwei Vertreter der Lehrer,

2.  bei Schulen, für die kein Schülerrat vorgesehen ist, 

ein Vertreter der Eltern.

(5) An Schulen mit weniger als drei Lehrerstellen 

gehört der Schulkonferenz zusätzlich ein Vertreter 

der Lehrer an. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Schulleiters als Vorsitzender.

§ 3 WAHL
(1) Für die Wahl der Vertreter der Lehrer und ihrer 

Stellvertreter gilt § 2 Abs. 1 Nr. 15 der Konferenzord-

nung. Für die Wahl der Vertreter der Eltern und ihrer 

Stellvertreter gelten die Vorschriften für die Wahl des 

Vorsitzenden des Elternbeirats entsprechend; gleiches 

gilt für die Wahl der Vertreter der für die Berufserzie-

hung der Schüler Mitverantwortlichen und ihrer Stell-

vertreter mit der Maßgabe, dass wahlberechtigt nur die 

Vertreter der für die Berufserziehung der Schüler Mit-

verantwortlichen sind. Für die Wahl der Vertreter der 

Schüler und ihrer Stellvertreter gelten die Vorschriften 

für die Wahl des Schülersprechers mit der Maßgabe, 

dass auch die Stellvertreter der Klassensprecher wähl-

bar sind. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält; 

bei Stimmengleichheit erfolgt Stichwahl, bei weiterer 

Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(2) Im Verhinderungsfalle werden die Mitglieder von 

ihren Vertretern in der Reihenfolge der erreichten 

Stimmenzahl vertreten. Beim Ausscheiden eines Mit-

glieds aus der Schulkonferenz gilt für das Nachrücken 

Satz 1 entsprechend. Ein Mitglied scheidet aus, wenn 

es die Wählbarkeit für die Schulkonferenz verliert.

(3) Sind weniger Lehrerstellen vorhanden als die Zahl 

der Vertreter und Stellvertreter beträgt, kann die Ge-

samtlehrerkonferenz die Reihenfolge der Vertretung 

auch anders als durch Wahl bestimmen.

Auszug aus der Konferenz-
ordnung

§ 2 ABS. 1 NR. 1 UND 1a
(1) Zu den Angelegenheiten von wesentlicher Bedeu-

tung für die Schule, über die gemäß § 45 Abs. 2 des 

Schulgesetzes die Gesamtlehrerkonferenz unbeschadet 

der Zuständigkeit der Schulkonferenz berät und be-

schließt, gehören insbesondere:

1. allgemeine Fragen der Erziehung und des Unter-

richts in der Schule

1a. die Festlegung der schuleigenen Stundentafel im 

Rahmen der Kontingentstundentafel und die Ent-

wicklung schuleigener Curricula im Rahmen der 

jeweiligen Bildungspläne nach Anhörung des El-

ternbeirats und nach Zustimmung der Schulkonfe-

renz.

§ 11 ABS. 3 BIS 5
(3) Die Elterngruppe in der Klassenpflegschaft kann in 

den Angelegenheiten des 

§ 56 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 des Schulgesetzes der Klassen-

konferenz Vorschläge zur Beratung und Beschlussfas-

sung vorlegen, die auf die Tagesordnung der Klassen-

konferenz zu setzen sind. Der Klassenelternvertreter 

und sein Stellvertreter haben das Recht, an der Bera-

tung dieser Vorschläge in der Klassenkonferenz mitzu-

wirken. Entsprechendes gilt für Jahrgangsstufen.

(4) Die Elterngruppe in der Schulkonferenz kann 

in den Angelegenheiten des § 47 Abs. 5 des Schul-

gesetzes der Gesamtlehrerkonferenz Vorschläge zur 

Beratung und Beschlussfassung vorlegen, die auf die 

Tagesordnung der Gesamtlehrerkonferenz zu setzen 

sind. Die Elterngruppe hat das Recht, an der Beratung 

dieser Vorschläge in der Gesamtlehrerkonferenz mit-

zuwirken.

(5) Im Übrigen können alle Lehrerkonferenzen im 

Einzelfall andere als die in den vorstehenden Bestim-

mungen genannten Personen (z. B. Sachverständige, 

Vertreter der Eltern, Schüler, Vertreter der für die Be-

rufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen oder 

des Schulträgers) zur Beratung hinzuziehen.
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SCHULARTÜBERGREIFENDE RECHTS- UND

VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN:
 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen  
der Schule  6535-52
 
Einführung der Neuregelung der  
deutschen Rechtschreibung 6521-51
 
Datenschutz 
- Lehrerdaten, Schüler- und Elterndaten 
- Verfahrensverzeichnis  
  Prüfungsunterlagen 0551-51
 
Ferien 
- Verordnung 6501-21 
- Verteilung Schuljahre  
  2006/2007 bis 2009/2010  6501-52
 
Kinder und Jugendliche mit  
Behinderungen und besonderem  
Förderbedarf 6504-55
 
Hausunterrichtsverordnung 6504-21
 
Lernmittelverordnung 6434-21
 
Notenbildungsverordnung 6631-21
 
Richtlinien zur Familien- und  
Geschlechtserziehung in der Schule 6520-63
 
Schul- und Schülergottesdienste, 
Buß- und Bettag 6539-51
 
Stundentafel-Öffnungsverordnung 6511-32
 
Suchtprävention in der Schule 6520-53
  
Teilnahme am Religionsunterricht 6520-61
 
Teilnahme am Unterricht und an den  
sonstigen Schulveranstaltungen  
(Schulbesuchsverordnung) 6601-21
 
Unterrichtsfreie Samstage 
Verteilung Schuljahre  
2006/2007 bis 2009/2010  6501-52
 
Unterrichtsorganisation  
im Schuljahr 2008/2009 
(Organisationserlass) 6740-52

RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN 

FÜR DIE GRUNDSCHULE:
 
Aufnahmeverfahren für die Realschulen  
und die Gymnasien der Normalform 
(Aufnahmeverordnung) 6610-21
 
Grundschulversetzungsordnung 6612-21
 
Kooperation zwischen Kindertages- 
einrichtungen und Grundschulen 6413-51
 
Schülerbeurteilung in Grundschulen  
und Sonderschulen (Verordnung) 6631-22
 
Stundentafel der Grundschule  
(Verordnung) 6511-21

RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN 

FÜR DIE HAUPTSCHULE:
 
Hauptschulabschlussprüfungs- 
ordnung 6613-22
 
Praktika zur Berufs- und  
Studienorientierung  
an allgemein bildenden Schulen 6536-51
 
Ethikunterricht 6520-62
 
Hauptschulversetzungsordnung 6613-21
 
Stundentafel der Hauptschule 
(Verordnung) 6511-22
 
Übergang zwischen Hauptschulen,  
Realschulen und Gymnasien der  
Normalform  
(multilaterale Versetzungsordnung) 6610-22

RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN 

FÜR DIE REALSCHULE:
 
Abschlussprüfung an Realschulen 
(Verordnung) 6614-22
 
Praktika zur Berufs- und  
Studienorientierung an  
allgemein bildenden Schulen 6536-51
 
Ethikunterricht 6520-62
 
Realschulversetzungsordnung 6614-21
 
Stundentafel der Realschule  
(Verordnung) 6511-23
 
Übergang zwischen Hauptschulen,  
Realschulen und Gymnasien der Normalform  
(multilaterale Versetzungsordnung) 6610-22

Rechts- und  
Verwaltungsvorschriften

HINWEIS AUF FUNDSTELLEN*

RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN
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RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN 

FÜR DIE SONDERSCHULE:
 
Öffentliche Schulkindergärten 6411-51 
                                                                       und 6440-52
 
Kinder und Jugendliche mit  
Behinderungen und besonderem  
Förderbedarf 6504-55
 
Schülerbeurteilung in Grundschulen  
und Sonderschulen (Verordnung) 6631-22
 
Sonderpädagogische Frühförderung  
behinderter und von Behinderung  
bedrohter Kinder 6504-53
 
Stundentafeln der Sonderschulen 
(Verordnungen) 6511-24  
                                                                       bis 6511-29  
                                                                       und 6511-31
 
Versetzung an Förderschulen  
(Verordnung) 6617-21
 
Organisatorischer Aufbau der  
Schule für Kranke in längerer  
Krankenhausbehandlung 6411-55
 

RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN 

FÜR DAS GYMNASIUM: 
 
Praktika zur Berufs- und  
Studienorientierung an allgemein  
bildenden Schulen 6536-51
 
Ethikunterricht 6520-62
 
Stundentafel der Klassen 5 bis 10 (G8)  
bzw. 5 bis 11 (G9) der Gymnasien der Normal- 
form und der Klassen 7 bis 11 der Gymnasien  
in Aufbauform mit Heim (Verordnung) 6511-30
 
Übergang zwischen Hauptschulen,  
Realschulen und Gymnasien der  
Normalform (multilaterale  
Versetzungsordnung) 6610-22
 
Verordnung über die Jahrgangsstufen  
sowie über die Abiturprüfung an  
Gymnasien der Normalform und  
Gymnasien in Aufbauform mit Heim  
(NGVO)  6615-24
 
Versetzungsordnung Gymnasien 6615-23

RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN 

FÜR DIE BERUFLICHEN SCHULEN:
 
Aufnahme in die beruflichen Gymnasien  
der dreijährigen Aufbauform (Verordnung) 6624-21
 
Ausbildung und Prüfung an den  
Berufsschulen (Verordnung) 6621-22
 
Ausbildung und Prüfung an  
den zweijährigen zur Prüfung der  
Fachschulreife führenden  
Berufsfachschulen (Verordnung) 6622-22
 
Blockunterricht an den Berufsschulen  
in Baden-Württemberg - Grundsatz -  6661-53
 
Erwerb eines dem Hauptschulabschluss 
oder dem Realschulabschluss  
gleichwertigen Bildungsstandes an  
beruflichen Schulen 6620-53
 
Verordnung über die Jahrgangsstufen  
12 und 13 sowie über die Abiturprüfung  
an beruflichen Gymnasien (BGVO) 6624-23
 
Versetzungsordnung beruflicher  
Gymnasien  6624-22
 
 
 

*  Die Vorschriften können in der Schule  
(Textsammlung der Vorschriften des Kultus-
ministeriums) eingesehen werden!

Elterninfo
RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN
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Wichtige Adressen

 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
Baden-Württemberg 
Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart,  
Tel.: 0711 279-2835, -2611, Fax: 0711 279-2838,  
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@km.kv.bwl.de  
 
Obere Schulaufsichtsbehörden 
bei den Regierungspräsidien (RP)

RP Stuttgart, Abteilung 7 – Schule und Bildung,  
Postfach 10 36 42, 70031 Stuttgart,  
Tel.: 0711 90440-700, Fax: 0711 90440-103,  
E-Mail: abteilung7@rps.bwl.de

RP Karlsruhe, Abteilung 7 – Schule und Bildung,  
76247 Karlsruhe,  
Tel.: 0721 926-0, Fax: 0721 926-4000,  
E-Mail: poststelle@rpk.bwl.de

RP Freiburg, Abteilung 7 – Schule und Bildung,  
Eisenbahnstr. 68, 79098 Freiburg,  
Tel.: 0761 208-6000, Fax: 0761 208-6099,  
E-Mail: abteilung7@rpf.bwl.de

RP Tübingen, Abteilung 7 – Schule und Bildung,  
Postfach 26 66, 72016 Tübingen,  
Tel.: 07071 200-0, Fax: 07071 200-2000, -2001,  
E-Mail: poststelle@rpt.bwl.de

 
Schulpsychologische Beratungsstellen (SPBS) 
bei den Stadt- und Landkreisen (Stand August 2008)*
 
RP STUTTGART 
Landratsamt Ostalbkreis, SPBS, 
Stuttgarter Str. 41, 73430 Aalen, 
Tel.: 07361 503-672, Fax: 07361 503-675 
E-Mail: adelheid.saul@ostalbkreis.de

Landratsamt Göppingen, SPBS, 
Burgstr. 14, 73033 Göppingen 
Tel.: 07161 202-941, Fax: 07161 501-1010 
E-Mail: spbs@landkreis-goeppingen.de

Landratsamt Esslingen, SPBS, 
Augustinerstr. 5, 73726 Esslingen, 
Tel.: 0711 310580-30, Fax: 0711 310580-59 
E-Mail: schulpsychologische.beratung@ 
landkreis-esslingen.de

Landratsamt Heilbronn, SPBS, 
Rollwagstr. 16, 74072 Heilbronn, 
Tel.: 07131 994-7221, Fax: 07131 994-7225 
E-Mail: spbs-hn@landratsamt–heilbronn.de

Landratsamt Ludwigsburg, SPBS, 
Stuttgarter Str. 50, 71638 Ludwigsburg, 
Tel.: 07141 144-4680, Fax: 07141 144-4686 
E-Mail: schulpsychologische.beratung@ 
landkreis-ludwigsburg.de

Landratsamt Schwäbisch Hall, SPBS, 
Wilhelm-Meister-Weg 3, 74523 Schwäbisch Hall, 
Tel.: 0791 755-2422, Fax: 0791 755-2444 
E-Mail: schulpsychologische-beratung@ 
landkreis-schwaebisch-hall.de

Landratsamt Böblingen, SPBS, 
Corbeil-Essonnes-Platz 9, 71063 Sindelfingen, 
Tel.: 07031 7062-0, Fax: 07031 7062-62 
E-Mail: schulpsych.beratungsstelle@lrabb.de

Landeshauptstadt Stuttgart, SPBS,
Bebelstr. 48, 70193 Stuttgart,
Tel.: 0711 216-9731, Fax: 0711 216-9739
E-Mail: spsb-s@stuttgart.de

Landratsamt Main-Tauber-Kreis, SPBS, 
Flurstr. 2, 97941 Tauberbischofsheim, 
Tel.: 09341 825841, Fax: 09341 825840  
E-Mail: spsb@main-tauber-kreis.de

Landratsamt Rems-Murr-Kreis, SPBS,
Alter Postplatz 10, 71332 Waiblingen,
Tel.: 07151 501-1011, Fax: 07151 501-1010 
E-Mail: j.utzt@rems-murr-kreis.de

RP KARLSRUHE 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, SPBS,
Eppelheimer Str. 15, 69115 Heidelberg,
Tel.: 06221 522-2593, Fax: 06221 522-2595
E-Mail: spsb-hd@rhein-neckar-kreis.de

Landratsamt Karlsruhe, SPBS, 
Kriegsstr. 78, 76133 Karlsruhe, 
Tel.: 0721 936-8234, Fax: 0721 936-5201 
E-Mail: spbs@landratsamt-karlsruhe.de

SPBS der Stadt Karlsruhe, 
Otto-Sachs-Str. 6, 76133 Karlsruhe, 
Tel.: 0721 133-4188 
E-Mail: schulpsychologische-beratung@ssa.karlsruhe.de

SPBS der Stadt Mannheim,
D 7, 1a - 2, 68159 Mannheim,
Tel.: 0621 293-2390, Fax: 0621 293-2395
E-Mail: schulamt.spbs@mannheim.de

Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, SPBS, 
Neckarelzerstr. 5, 74821 Mosbach, 
Tel.: 06261 84-2175, Fax: 06261 84-4749 
E-Mail: spsb-mos@neckar-odenwald-kreis.de

Landratsamt Enzkreis, SPBS, 
Kronprinzenstr. 9, 75177 Pforzheim, 
Tel.: 07231 308-1573, Fax: 07231 308-1607 
E-Mail: schulpsych.beratung@enzkreis.de

Landratsamt Rastatt, SPBS, 
Herrenstr. 21, 76437 Rastatt, 
Tel.: 07222 381-1440, 
E-Mail: spsb@landkreis-rastatt.de

RP FREIBURG 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, SPBS,
Sautierstr. 30, 79104 Freiburg,
Tel.: 0761 2187-2422, Fax: 0761 2187-72422
E-Mail: schulpsychologen@lkbh.de

Landratsamt Konstanz, SPBS, 
Schützenstr. 22, 78462 Konstanz, 
Tel.: 07531 1315-0, Fax: 07531 1315-13 
E-Mail: schulpsychologie@landkreis-konstanz.de

Landratsamt Ortenaukreis, SPBS, 
Langemarckstr. 11, 77933 Lahr, 
Tel.: 07821 95449-2-122, Fax: 07821 95449-2-199 
E-Mail: spbs.lahr@ortenaukreis.de

Landratsamt Lörrach, SPBS, 
Palmstr. 3, 79539 Lörrach, 
Tel.: 07621 410-5383, Fax: 07621 410-95381 
E-Mail: schulpsychologie@loerrach-landkreis.de
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Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, SPBS, 
Am Hoptbühl 7, 78048 Villingen-Schwenningen, 
Tel.: 07721 913-7677, Fax: 07721 913-8965 
E-Mail: schulpsychologische.beratung@lrasbk.de

Landratsamt Waldshut-Tiengen, SPBS, 
Kaiserstr. 110, 79761 Waldshut-Tiengen, 
Tel.: 07751 86-4402, Fax: 07751 86-4499 
E-Mail: schulpsychologie@landkreis-waldshut.de

RP TÜBINGEN 
Landratsamt Zollernalbkreis, SPBS,
Charlottenstr. 3, 72336 Balingen,
Tel.: 07433 957-300, Fax: 07433 957-333
E-Mail: spbs@zollernalbkreis.de

Landratsamt Biberach, SPBS, 
Wetterkreuzstr. 35, 88400 Biberach, 
Tel.: 07351 348-530, Fax: 07351 348-539 
E-Mail: spbs-bc@biberach.de

Landratsamt Ravensburg, SPBS, 
Parkstr. 9, 88212 Ravensburg, 
Tel.: 0751 85-1491, Fax: 0751 85-1406 
E-Mail: spbs-rv@landkreis-ravensburg.de

Landratsamt Tübingen, SPBS, 
Bismarckstr. 110, 72072 Tübingen, 
Tel.: 07071 207-2121, Fax: 07071 207-6198 
E-Mail: spbs@kreis-tuebingen.de

Landratsamt Alb-Donau-Kreis, SPBS, 
Wilhelmstr. 23, 89073 Ulm, 
Tel.: 0731 185-4314, Fax: 0731 185-224314 
E-Mail: spsb-ulm@alb-donau-kreis

 
Untere Schulaufsichtsbehörden 
bei den Stadt und Landkreisen (Stand August 2008)* 
 
RP STUTTGART 
Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Schulamt,  
Gartenstr. 1, 97941 Tauberbischofsheim,  
Tel.: 09341 82-0, Fax: 09341 82-159,  
E-Mail: schulamt@main-tauber-kreis.de

Landratsamt Hohenlohekreis, Schulamt,  
Allee 17, 74643 Künzelsau,  
Tel.: 07940 18-0, Fax: 07940 18-505,  
E-Mail: schulamt@hohenlohekreis.de

Landratsamt Göppingen, Schulamt,  
Burgstr. 14, 73033 Göppingen,  
Tel.: 07161 202-922, Fax: 07161 202-919,  
E-Mail: schulamt@landkreis-goeppingen.de

Landratsamt Heilbronn, Schulaufsichtsamt,  
Rollwagstr. 14, 74064 Heilbronn,  
Tel.: 07131 994-0, Fax: 07131 994-190,  
E-Mail: schulaufsichtsamt@landratsamt-heilbronn.de

Staatliches Schulamt für die Stadt Heilbronn,  
Rollwagstr. 14, 74064 Heilbronn,  
Tel.: 07131 994-0, Fax: 07131 994-7232,  
E-Mail: schulamt@stadt-heilbronn.de

Landratsamt Ludwigsburg, Schulberatung und Schulaufsicht,  
Hindenburgstr. 40, 71638 Ludwigsburg,  
Tel.: 07141 144-0, Fax: 07141 144-4641,  
E-Mail: schulberatung.schulaufsicht 
@landkreis-ludwigsburg.de

Landratsamt Esslingen, Amt für Schule und Bildung,  
Marktstr. 12, 72622 Nürtingen,  
Tel.: 0711 3902-0, Fax: 0711 3902-1054,  
E-Mail: schulamt@landkreis-esslingen.de

Landratsamt Ostalbkreis, Amt für Schule und Bildung,  
Oberbettringer Str. 166, 73525 Schwäbisch Gmünd,  
Tel.: 07171 32-0, Fax: 07171 32-187,  
E-Mail: schulen.und.bildung@ostalbkreis.de

Landratsamt Heidenheim, Bildung und Schulaufsicht,  
Felsenstr. 36, 89518 Heidenheim,  
Tel.: 07321 321-0, Fax: 07321 321-566,  
E-Mail: schulaufsichthdh@landkreis-heidenheim.de

Landratsamt Schwäbisch Hall, Fachbereich Schulen und 
Bildung, Münzstr. 1, 74523 Schwäbisch Hall,  
Tel.: 0791 752-2460, Fax: 0791 6885,  
E-Mail: schulamt@landkreis-schwaebisch-hall.de

Landratsamt Böblingen, Amt für Schule und Bildung,  
Corbeil-Essones-Platz 6, 71063 Sindelfingen,  
Tel.: 07031 6990-0, Fax: 07031 6990-69,  
E-Mail: schulamt@lrabb.de

Staatliches Schulamt für die Landeshauptstadt Stuttgart, 
Bebelstr. 48, 70193 Stuttgart,  
Tel.: 0711 216-0, Fax: 0711 216-9719,  
E-Mail: poststelle.schulamt@stuttgart.de

Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Fachbereich  
Schulberatung und Schulaufsicht,  
Zeppelinstr. 4, 71332 Waiblingen,  
Tel.: 07151 95943-0, Fax: 07151 53576,  
E-Mail: posteingang@rems-murr-kreis.de
 
RP KARLSRUHE 
Landratsamt Rastatt, Schulaufsichtsamt,  
Herrenstr. 21, 76437Rastatt,  
Tel.: 07222 381-1400, Fax: 07222 381-1498,  
E-Mail: amt14@landkreis-rastatt.de

Staatliches Schulamt für den Stadtkreis Baden-Baden,  
Postfach 18 63, 76408 Rastatt,  
Tel.: 07222 381-1400, Fax: 07222 381-1498,  
E-Mail: amt14@landkreis-rastatt.de

Landratsamt Freudenstadt, Schulamt,  
72250 Freudenstadt,  
Tel.: 07441 920-0, Fax: 07441 920-375,  
E-Mail: Schulamt@Landkreis-Freudenstadt.de

Landratsamt Calw, Abteilung Schulen und Kultur, 
Vogteistr. 44-46, 75365 Calw,  
Tel.: 07051 160-0, Fax: 07051 795-388,  
E-Mail: 44.Postfach@Kreis-Calw.de

Staatliches Schulamt für den Stadtkreis Heidelberg,  
Friedrich-Ebert-Platz 3, 69117 Heidelberg,  
Tel.: 06221 58320-11, -12, Fax: 06221 583020-16,  
E-Mail: Staatliches-Schulamt@Heidelberg.de

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Amt für Schulaufsicht 
und Schulentwicklung,  
Kurfürstenanlage 38-40, 69115 Heidelberg,  
Tel.: 06221 522-0, Fax: 06221 522-1477,  
E-Mail: poststelle.SSA-HD@rhein-neckar-kreis.de

Landratsamt Karlsruhe, Amt für Schulen und Kultur, 
Beiertheimer Allee 2, 76137 Karlsruhe,  
Tel.: 0721 936-6410, Fax: 0721 936-5111,  
E-Mail: schulen.verwaltung@landratsamt-karlsruhe.de
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Staatliches Schulamt für die Stadt Karlsruhe,  
Blumenstr. 2a, 76133 Karlsruhe,  
Tel.: 0721 133-4190, Fax: 0721 133-4199,  
E-Mail: info@ssa.karlsruhe.de

Staatliches Schulamt für die Stadt Mannheim,  
D 7, 3-4, 68159 Mannheim,  
Tel.: 0621 293-0, Fax: 0621 293-2399 
E-Mail: schulamt.poststelle@mannheim.de

Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Schulaufsicht, SPBS,  
Renzstr. 10, 74821 Mosbach,  
Tel.: 06261 84-2156, Fax: 06261 84-4747 
E-Mail: Schulaufsicht@Neckar-Odenwald-Kreis.de

Staatliches Schulamt für die Stadt Pforzheim,  
Marktplatz 1, 75175 Pforzheim,  
Tel.: 07231 39-0, Fax: 07231 39-3593 
E-Mail: schulamt@stadt-pforzheim.de

Landratsamt Enzkreis, Schulamt,  
Zähringerallee 3, 75177 Pforzheim,  
Tel.: 07231 308-0, Fax: 07231 308-1608 
E-Mail: schulamt@enzkreis.de

 
RP FREIBURG 
Staatliches Schulamt für die Stadt Freiburg im Breisgau, 
Eschholzstr. 86, 79115 Freiburg,  
Tel.: 0761 201-2381, Fax: 0761 201-2396,  
E-Mail: Poststelle.SSA@freiburger-schulen.bwl.de

Landratsamt Emmendingen, Schulamt,  
Schwarzwaldstr. 4, 79312 Emmedingen,  
Tel.: 07641 451-0, Fax: 07641 451-440,  
E-Mail: schulamt@landkreis-emmendingen.de

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald,  
Schulaufsicht und Bildung,  
Stadtstr. 2, 79104 Freiburg,  
Tel.: 0761 2187-0, Fax: 0761 2187-9999,  
E-Mail: Schulaufsicht@breisgau-hochschwarzwald.de

Landratsamt Konstanz, Schulamt,  
Benediktinerplatz 1, 78467 Konstanz,  
Tel.: 07531 800-0, Fax: 07531 800-728,  
E-Mail: schulamt@landkreis-konstanz.de

Landratsamt Lörrach, Schule & Bildung,  
Palmstr. 3, 79539 Lörrach,  
Tel.: 07621 410-5331, Fax: 07621 410-1297,  
E-Mail: schule-bildung@loerrach-landkreis.de

Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Schule und Bildung, 
Freiburger Str. 26,  77652 Offenburg,  
Tel.: 0781 7906-0, Fax: 0781 7906-35,  
E-Mail: Schulamt@Ortenaukreis.de

Landratsamt Tuttlingen, Dezernat 2, Schulamt,  
Bahnhofstr. 100, 78532 Tuttlingen,  
Tel.: 07461 926-2200, Fax: 07461 926-3087,  
E-Mail: Schulamt@Landkreis-Tuttlingen.de

Landratsamt Rottweil, Schulamt,  
Königstr. 36, 78628 Rottweil,  
Tel.: 0741 244-541, Fax: 0741 244-208,  
E-Mail: schulamt@landkreis-rottweil.de

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Jugend und  
Soziales, Schulamt,  
Am Hoptbühl 2, 78048 VS-Villingen,  
Tel.: 07721 913-0, Fax: 07721 913-8922 
E-Mail: schulamt@lrasbk.de

Landratsamt Waldshut, Dezernat 1, Schulamt,  
Untere Haspelstr. 32-34, 79761 Waldshut-Tiengen,  
Tel.: 07751 86-0, Fax: 07751 86-1499 
E-Mail: Schulamt@landkreis-waldshut.de

 
RP TÜBINGEN 
Landratsamt Zollernalbkreis, Amt für Schule und  
Bildung, Charlottenstr. 4, 72336 Balingen,  
Tel.: 07433 957-200, Fax: 07433 957-203,  
E-Mail: schulamt@zollernalbkreis.de

Landratsamt Biberach, Amt für Schule und Bildung, 
Rollinstr. 9, 88400 Biberach,  
Tel.: 07351 5095-0, Fax: 07351 5095-18,  
E-Mail: poststelle.schule-bildung@biberach.de

Landratsamt Tübingen, Abt. Schule und Bildung,  
Wilhelm-Keil-Str. 50, 72074 Tübingen,  
Tel.: 07071 207-3402, Fax: 07071 2073499 
E-Mail: schule-und-bildung@kreis-tuebingen.de

Landratsamt Reutlingen, Amt für Schule und Bildung,  
Bismarckstr. 14/16, 72764 Reutlingen,  
Tel.: 07121 480-1340, Fax: 07121 480-1850,  
E-Mail: bildung@kreis-reutlingen.de

Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Schule und  
Bildung, Krauchenwieser Str. 8, 72488 Sigmaringen,  
Tel.: 07571 102-0, Fax: 07571 102-6599,  
E-Mail: post.schule@lrasig.de

Landratsamt Bodenseekreis, Schulamt,  
Montfortplatz 1, 88064 Tettnang,  
Tel.: 07542 519-177, Fax: 07542 519-185,  
E-Mail: schulamt@bodenseekreis.de

Landratsamt Ravensburg,  
Parkstr. 9, 88212 Ravensburg,  
Tel.: 0751 8514-10, Fax: 0751 8514-05, 
E-Mail: sch@landkreis-ravensburg.de

Landratsamt Alb-Donau-Kreis,  
Schillerstr. 30, 89077 Ulm,  
Tel.: 0731 185-0, Fax: 0731 185-1143 
E-Mail: schuleundbildung@alb-donau-kreis.de

Staatliches Schulamt für den Stadtkreis Ulm,  
Hafenbad 1, 89073 Ulm,  
Tel.: 0731 161-3490, Fax: 0731 161-1613 
E-Mail: ssa@ulm.de

 
* Auf Grund der Weiterentwicklung der Verwaltungs-
reform werden sich ab 01.01.2009 die meisten Adressen 
und Standorte ändern. Die aktuellen Adressen erfahren 
Sie unter www.kultusportal-bw.de
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   Wichtige Adressen

Mitglieder des 15. Landeselternbeirats (LEB)

Geschäftsstelle des LEB:  Alexanderstr. 81, 70182 Stuttgart, Tel.: 0711 741094, Fax: 0711 741096; E-Mail: info@leb-bw.de

Vorsitzende:  Christiane Staab

Stellvertr. Vorsitzende:  Sylvia Wiegert, Matthias Fiola

Regierungsbezirk Stuttgart

Burkhard Wessel
E-Mail: wessel@leb-bw.de

Barbara Markus
E-Mail: markus@leb-bw.de

Gabriele Wengenroth-Meurisch
E-Mail: wengenroth-meurisch@leb-bw.de

Bettina Miehle
E-Mail: miehle@leb-bw.de

Frank Milse
E-Mail: milse@leb-bw.de

Barbara Fröhlich
E-Mail: froehlich@leb-bw.de

Dr. Jürgen Koubik
E-Mail: koubik@leb-bw.de

Grundschule

Hauptschule

Realschule

Gymnasium

Sonderschule

Berufsschule

Berufliches Gymnasium

Schulen in freier
Trägerschaft

Regierungsbezirk Karlsruhe

Christiane Staab
E-Mail: staab@leb-bw.de

Marlen Pankonin
E-Mail: pankonin@leb-bw.de

Horst Gutekunst
E-Mail: gutekunst@leb-bw.de

Sylvia Wiegert
E-Mail: wiegert@leb-bw.de

Rolf Blankenhorn
E-Mail: blankenhorn@leb-bw.de

Sylvia Bride
E-Mail: bride@leb-bw.de

Manfred Thiel
E-Mail: thiel@leb-bw.de

Regierungsbezirk Tübingen

Matthias Fiola
E-Mail: fiola@leb-bw.de

Liane Luise Wagner
E-Mail: wagner@leb-bw.de

Petra Bremer
E-Mail: bremer@leb-bw.de

Barbara Münch
E-Mail: muench@leb-bw.de

Sigrid Maichle
E-Mail: maichle@leb-bw.de

Anke Ricklefs
E-Mail: ricklefs@leb-bw.de

Wolfgang-Michael Schlichter
E-Mail: schlichter@leb-bw.de

Regierungsbezirk Freiburg

Jürgen Langer
E-Mail: langer@leb-bw.de

Ebrahim Saberi
E-Mail: saberi@leb-bw.de

Petra Waimer
E-Mail: waimer@leb-bw.de

Anne Braun-Röhner
E-Mail: braun-roehner@leb-bw.de

Friedrich-Wilhelm Behrens
E-Mail: behrens@leb-bw.de

Evelin Lußmann
E-Mail: lussmann@leb-bw.de

Roswitha Krassnig
E-Mail: krassnig@leb-bw.de

Steffen Schmid
E-Mail: schmid@leb-bw.de

Kirschenweg 10
72076 Tübingen
Tel.: 07071 6878607
Fax: 07071 2570456
E-Mail: info@lsfv-bw.de

Alexanderstr. 81
70182 Stuttgart 
Tel.: 0711 2734150
Fax: 0711 2734151
E-Mail: info@elternstiftung.de
Internet: www.elternstiftung.de

Landesverband der 
Schulfördervereine  
Baden-Württemberg e. V.

Gemeinnützige 
Elternstiftung  
Baden-Württemberg

Elterninfo
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BestellungBESTELLUNG
Fax 0711 279-2838

E-Mail oeffentlichkeitsarbeit@km.kv.bwl.de

Absender (Lieferadresse)

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg
Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 10 34 42

70029 Stuttgart

BITTE SENDEN SIE MIR FOLGENDE BROSCHÜREN (Stückzahl im Kästchen):

GRUNDSCHULE

Schulanfang auf neuen Wegen (Faltblatt) *

Spektrum Schule – Bildungswege in Baden-Württemberg

(ab Dezember 2008)

Spektrum Schule (englische Version)

Fremdsprachen in den weiterführenden Schulen

HAUPTSCHULE

IMPULSE Hauptschule – Neukonzeption der Berufswege-

planung in der Hauptschule *

REALSCHULE

Realschule – Neue Abschlussprüfung *

GYMNASIUM

Leitfaden Abitur 2009

Leitfaden Abitur 2010 

Leitfaden Abitur 2011 (ab November 2008) 

BERUFLICHE SCHULEN

Markenzeichen für Qualität STEBS-Evaluationsbericht 

(2005) *

Berufliche Bildung

ELTERN

Elterninfo zum Schulanfang (ab Januar 2009) 

Elterninfo für gewählte Elternvertreterinnen und 

Elternvertreter

LEHRENDE

Lehrerin/Lehrer an beruflichen Schulen*

UNTERRICHT

Bildungspläne für allgemein bildende Schulen (CD-ROM)

THEMEN

Sozial Verhalten Lernen 

Vom Umgang mit Trauer in der Schule 

MAGAZIN SCHULE

Ausgabe 21: Schule entwickeln – Qualität fördern

Ausgabe 20: Besondere Kinder – Besondere Wege

Ausgabe 19: Berufliche Schulen – Wege in die Zukunft

Diese und weitere Publikationen zum kostenlosen Herunterladen finden Sie unter www.kultusportal-bw.de (Service/Publikationen 

des Kultusministeriums).

Vorname, Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon

* Pro Bestellung nur ein Exemplar möglich.  
Lieferung nur solange Vorrat reicht. 
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Nachbestellungen sind über die Adresse  

des Kultusministeriums per E-Mail  

(oeffentlichkeitsarbeit@km.kv.bwl.de) oder  

Fax (0711 279-2838) möglich.

Die Abwicklung des Versands erfolgt durch die 

Remstal Werkstätten der Diakonie Stetten e.V.,  

eine gesetzlich anerkannte Werkstätte für  

Menschen mit Behinderungen.

INFODIENST ELTERN

Der elektronische „Infodienst Eltern“ informiert 

Eltern aktuell und aus erster Hand über neue Ideen 

und Entwicklungen in Schule, Schulverwaltung und 

Bildungspolitik. Er wird alle zwei Monate als News-

letter verschickt und kann unter www.kultusportal-

bw.de eingesehen und kostenlos abonniert werden.
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Herausgeber:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Baden-Württemberg 

Schlossplatz 4

70173 Stuttgart

Telefon 0711 279-2835, -2611

Telefax 0711 279-2838

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@km.kv.bwl.de

www.kultusportal-bw.de
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Wahlwerbungsverbot 
„Diese Informationsschrift wird vom Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg im Rahmen seiner verfassungsmäßi-
gen Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit herausgege-
ben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder 
Helfern während eines Wahlkampfes zum Zweck der Wahlwerbung 
verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen. Missbräuchlich ist ins-
besondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informations-
ständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben 
parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch, 
die Broschüre an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung wei-
terzugeben. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden 
Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, 
dass dies als Parteinahme des Herausgebers zugunsten einzelner po-
litischer Gruppen verstanden werden könnte. Diese Beschränkungen 
gelten unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher 
Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Es 
ist den Parteien jedoch erlaubt, diese Informationsschrift zur Unter-
richtung ihrer Mitglieder zu verwenden.“

Alle eingesetzten beziehungsweise verarbeiteten Rohstoffe und 
Materialien entsprechen den zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe 
gültigen Normen beziehungsweise geltenden Bestimmungen und 
Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Der Herausgeber hat 
bei seinen Leistungen sowie bei Zulieferungen Dritter im Rahmen 
der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltfreund-
liche Verfahren und Erzeugnissen bevorzugt eingesetzt.

Elterninfo
INFORMATION UND IMPRESSUM



Neuigkeiten zum Nulltarif
Online Pressemitteilungen & Infodienste

Aktuelles und 
Pressemitteilungen
aus dem Kultusministerium (RSS-Newsfeed)

Die Pressemitteilungen finden Sie unter:

www.km-bw.de
➥ Service ➥ Pressemitteilungen

Infodienst Eltern
Für Eltern, die Bescheid wissen wollen

SchulNews online
Tipps und Infos für Schülerinnen und Schüler

Die Newsletter können Sie  

kostenlos abonnieren unter:

www.kultusportal-bw.de
➥ Service  ➥ Newsletter Archiv


